
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 10.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Vogler, Karl (csp/pcs, OW) NR/CN, Krummenacher, Peter (cvp/pdc,

OW)
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bieri, Niklaus
Bühlmann, Marc
Denz, Andrea
Flückiger, Bernadette
Frick, Karin
Gerber, Marlène
Guignard, Sophie
Heer, Elia
Heidelberger, Anja
Müller, Sean
Porcellana, Diane
Salathe, Laura
Schubiger, Maximilian
Ziehli, Karel
Zumofen, Guillaume

Bevorzugte Zitierweise

Bieri, Niklaus; Bühlmann, Marc; Denz, Andrea; Flückiger, Bernadette; Frick, Karin;
Gerber, Marlène; Guignard, Sophie; Heer, Elia; Heidelberger, Anja; Müller, Sean;
Porcellana, Diane; Salathe, Laura; Schubiger, Maximilian; Ziehli, Karel; Zumofen,
Guillaume 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: , 2011 - 2021. Bern: Année
Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 10.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Privatrecht

1Innere Sicherheit

3Institutionen und Volksrechte

3Regierungspolitik

4Bundesverwaltung - Organisation

4Organisation der Bundesrechtspflege

7Volksrechte

8Wahlen

8Eidgenössische Wahlen

10Landesverteidigung
10Landesverteidigung und Gesellschaft

10Wirtschaft
10Geld, Währung und Kredit

10Kapitalmarkt

11Landwirtschaft

11Agrarpolitik

12Forstwirtschaft

12Jagd

13Landwirtschaft und Umweltschutz

13Tierhaltung, -versuche und -schutz

14Öffentliche Finanzen
14Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

14Infrastruktur und Lebensraum
14Energie

15Verkehr und Kommunikation

15Luftfahrt

15Raumplanung und Wohnungswesen

15Mietwesen

17Raumplanung

18Bodenrecht

19Umweltschutz

19Naturschutz

20Naturgefahren

20Gewässerschutz

21Bodenschutz

22Sozialpolitik
22Sozialversicherungen

22Krankenversicherung

23Soziale Gruppen

23Familienpolitik

24Menschen mit Behinderungen

25Bildung, Kultur und Medien
25Medien

25Medienpolitische Grundfragen

26Neue Medien

26Parteien, Verbände und Interessengruppen
26Parteien

26Konservative und Rechte Parteien

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
BAFU Bundesamt für Umwelt
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
ARE Bundesamt für Raumentwicklung
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
BPUK Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz
ZGB Zivilgesetzbuch
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
BÜPF Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und

Fernmeldeverkehrs
GovWare Government Software
GSchV Gewässerschutzverordnung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
BGFA Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte
FINMAG Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
BGBB Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht
LPG Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht
ZPO Zivilprozessordnung
EuGH Gerichtshof der Europäischen Union

DFJP Département fédéral de justice et police
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
OFEV Office fédéral de l'environnement
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CDF Contrôle fédéral des finances
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
ARE Office fédéral du développement territorial
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
SSR Société suisse de radiodiffusion
DTAP Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de

l'aménagement du territoire et de l'environnement
CC Code civil
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
LSCPT Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



GovWare Government Software
OEaux Ordonnance sur la protection des eaux
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
AOS Assurance obligatoire des soins
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
LLCA Loi fédérale sur la libre circulation des avocats
LFINMA Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
LDFR Loi fédérale sur le droit foncier rural
LBFA Loi fédérale sur le bail à ferme agricole
CPC Code de procédure civile
CJUE Cour de justice de l’Union européenne (anciennement Cour de justice

des Communautés européennes CJCE)

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Mit der Überweisung eines Postulats Vogler (csp, OW) beauftragte der Nationalrat in der
Wintersession 2014 den Bundesrat, eine erste Zwischenbilanz zur Anfang 2011 in Kraft
getretenen Zivilprozessordnung zu ziehen. Im Sinne der weiteren Vereinheitlichung
und Verbesserung der ZPO soll ein in Zusammenarbeit mit den Justizbehörden,
Rechtsanwältinnen und -anwälten sowie weiteren Stakeholdern erstellter Bericht
Mängel und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. 1

POSTULAT
DATUM: 12.12.2014
KARIN FRICK

In den Bereichen Zivilstandswesen und Grundbuch sollen Änderungen am ZGB
vorgenommen werden, so die Absicht des Bundesrates in seiner Botschaft vom 16. April
2014. Die RK-NR beschloss im Februar 2016 jedoch, die Vorlage entlang der
Themenbereiche in zwei Vorlagen zu unterteilen und diese getrennt zu behandeln. In
der Aprilsession 2016 beriet der Nationalrat folglich nur den Teil, der das
Zivilstandswesen betrifft. Hierbei standen der Betrieb und die Weiterentwicklung des
elektronischen Personenstandsregisters «Infostar» im Zentrum. Das Register, für
welches bisher der Bund und die Kantone zuständig waren, soll künftig als reines
Bundesregister geführt werden. Der Bund soll mit der Verantwortung für die
Koordination auch die Kosten für das Register übernehmen, die bisher von den
Kantonen getragen wurden. Die Kantone werden dem Bund im Gegenzug für die
Benutzung der zivilstandesamtlichen Funktionen von Infostar eine Gebühr entrichten.
Da Infostar primär ein Arbeitsinstrument für Zivilstandesbeamte in den Kantonen und
Gemeinden darstellt, wird die enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen
auch weiterhin gewährleistet. CVP-Fraktionssprecher Karl Vogler (csp, OW) zufolge ist
die Neuerung ein «weiterer wichtiger und richtiger Schritt in Richtung E-Government-
Verbund zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden.» Der Nationalrat verschob die
Bestimmungen über das Grundbuch in eine zweite Vorlage und hiess die Neuregelung
zum Zivilstandsregister einstimmig gut. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.04.2016
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

In der Differenzbereinigung des BÜPF lag der Ball zu Beginn der Frühjahrssession 2016
beim Nationalrat. Unter den verbleibenden Streitpunkten waren die Frage, ob ein
bestimmtes Vorgehen bei der Feststellung von Sicherheitslücken in
Überwachungssystemen im Gesetz geregelt werden soll, und jene, ob GovWare durch
eine zentrale Bundesstelle beschafft und zertifiziert werden soll, am wenigsten
kontrovers. Beide Regelungen waren ursprünglich vom Nationalrat in die Vorlage
aufgenommen worden. Nachdem sie im Ständerat allerdings nicht auf Gegenliebe
gestossen waren, liess der Nationalrat die Bestimmungen fallen und schloss sich in
diesen Punkten auf Antrag seiner Kommission diskussionslos dem Beschluss des
Ständerates an. Dagegen sorgten die Aufbewahrungsfrist für Randdaten des Post- und
Fernmeldeverkehrs sowie die Frage, ob solche Daten zwingend in der Schweiz gelagert
werden müssen, für weit mehr Zündstoff. Während die Mehrheit der RK-NR in der
Fristfrage einlenken und die Aufbewahrungsfrist für Randdaten bei sechs Monaten
belassen wollte, setzte sich eine Kommissionsminderheit um Andrea Geissbühler (svp,
BE) für das Festhalten am letzten nationalrätlichen Beschluss ein. Die hier vorgesehene
zwölfmonatige Frist, wie sie auch im ursprünglichen Entwurf des Bundesrates
vorgesehen war, sei für die erfolgreiche Arbeit der Strafverfolgungsbehörden wichtig,
so das Hauptargument für die Fristverlängerung. Die Gegner führten dagegen vor allem
den Persönlichkeitsschutz ins Feld. Seit der Verabschiedung der bundesrätlichen
Botschaft sei in dieser Frage etwas Entscheidendes passiert, führte Bundesrätin
Sommaruga im Nationalrat aus, nämlich die Ungültigkeitserklärung der europäischen
Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung durch den EuGH, worauf viele europäische
Staaten die Vorratsdatenspeicherung ganz ausgesetzt oder die entsprechenden Fristen
verkürzt hätten. Obwohl das Urteil für die Schweiz nicht bindend ist, sei der Bundesrat
zum Schluss gekommen, die Vorteile einer Fristerhöhung könnten die dadurch
ausgelöste politische Unruhe nicht aufwiegen, weshalb der Bundesrat nun beantrage,
die Frist vorerst bei sechs Monaten zu belassen. Eine Ratsmehrheit von rund zehn

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2016
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.22 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Stimmen stimmte schliesslich bei allen Anträgen betreffend die Aufbewahrungsfrist von
Randdaten des Post- und Fernmeldeverkehrs gemäss der Kommissionsmehrheit und
dem Bundesrat, womit die Frist auf sechs Monate festgesetzt wurde. Zum Schluss der
Beratung wurde in der grossen Kammer darüber gestritten, ob Anbietern von
Fernmeldediensten im Gesetz explizit vorgeschrieben werden soll, die Randdaten des
Fernmeldeverkehrs in der Schweiz aufzubewahren. Auch diese Bestimmung war vom
Nationalrat in den Entwurf eingefügt und anschliessend vom Ständerat wieder
gestrichen worden. Die Kommissionsmehrheit beantragte dem Rat Festhalten, während
eine Minderheit dafür plädierte, dem Beschluss des Ständerates zu folgen und den
Aufbewahrungsort der Daten nicht im Gesetz festzuschreiben. Der
Minderheitssprecher Karl Vogler (csp, OW) bezeichnete diese Vorschrift als unnötig, da
jedes Unternehmen, das in der Schweiz seine Dienste anbiete, das schweizerische
Recht und damit auch das schweizerische Datenschutzrecht beachten müsse und eine
solche Regelung daher nichts an der Verantwortlichkeit der Anbieter ändere. Aus
Gründen der Wettbewerbsfähigkeit gehe es auch darum, keine „obligatorisch-
protektionistische Swissness-Vorschrift“ für die Schweizer Telekombranche zu
schaffen. Pointierte Schützenhilfe bot u.a. der Sprecher der Grünliberalen Fraktion,
Thomas Weibel (glp, ZH), indem er der Mehrheit „die realitätsfremde Erwartung, dass
Bits und Bytes die Schweiz nicht verlassen können“ attestierte. Weitere Bedenken
bestanden überdies darin, dass die zuständigen Behörden den tatsächlichen
Speicherort der Daten gar nicht kontrollieren könnten sowie in der
Verhältnismässigkeit; es gebe noch weitere, je nach Ansicht sogar noch sensiblere
Daten – zum Beispiel Sozialversicherungs- oder Krankenversicherungsdaten –, die auch
nicht in der Schweiz gespeichert sein müssten. Während sich die Ratsmitte mit
Ausnahme von drei Abweichlern aus den CVP- und FDP-Fraktionen von diesen
Argumenten überzeugt zeigte, stimmten sowohl der linke als auch der rechte Pol dem
Mehrheitsantrag zu. Mit 114 zu 72 Stimmen bei drei Enthaltungen hielt die grosse
Kammer somit an der Pflicht, Fernmeldedaten in der Schweiz aufzubewahren, fest.

Mit dieser verbleibenden Differenz und einigen unumstrittenen redaktionellen
Anpassungen ging die Vorlage zurück an den Ständerat. Dort sprach sich nur eine
Minderheit von 17 Stimmen für die vom Nationalrat beschlossene Verpflichtung aus. Die
deutliche Ratsmehrheit von 25 Stimmen folgte dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
und lehnte die – in den Worten von Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR)
„Scheinsicherheit“ schaffende – Bestimmung ab.

Vor dem nächsten Zug des Nationalrates kehrten sich die Mehrheitsverhältnisse in der
vorberatenden RK-NR um. Es war nun die Mehrheit, welche sich gegen die zwingende
Datenspeicherung in der Schweiz aussprach, und die Minderheit, die nach wie vor das
Festhalten an der Bestimmung beantragte. Minderheitssprecher Franz Grüter (svp, LU)
liess verlauten, sein Referendumskomitee stehe bereits in den Startlöchern und erhalte
sicherlich Schub, wenn die Vorratsdatenspeicherung im Ausland erlaubt werde.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich erstaunt über die Bedeutung, die dieser Frage
plötzlich beigemessen werde; man habe „das Gefühl, es würde hier fast um Leben und
Tod gehen.“ Auf beiden Seiten wurden dieselben Argumente wie in der letzten
Diskussion wieder aufgewärmt und dieselbe Allianz aus Grünen, SP und SVP setzte sich
mit 84 zu 73 Stimmen durch, wobei sich 35 Ratsmitglieder der Stimme enthielten, 31
davon allein aus der SP-Fraktion. Damit ging die Vorlage an die Einigungskonferenz.

Mit denkbar knapper Mehrheit, mit 13 zu 12 Stimmen, entschied die Einigungskonferenz,
der Variante des Ständerates zu folgen und die umstrittene Bestimmung zu streichen.
Der Ständerat, dem auch kein anderslautender Antrag vorlag, stimmte dem Antrag der
Einigungskonferenz stillschweigend zu. Im Nationalrat hingegen lag ein Antrag Grüter
auf Ablehnung des Antrages der Einigungskonferenz vor und die Debatte entwickelte
sich zu einer Grundsatzdiskussion über die Gesetzesvorlage als Ganzes. Mit 151 zu 28
Stimmen bei 13 Enthaltungen sprach sich schliesslich auch die grosse Kammer deutlich
für den Antrag der Einigungskonferenz aus und rettete das Projekt vor dem Scheitern.
Von den vormals vehementen Verfechtern der nun fallen gelassenen Verpflichtung,
Randdaten des Fernmeldeverkehrs zwingend und ausschliesslich in der Schweiz zu
speichern, stimmte nun die grosse Mehrheit in den Reihen der SP- und SVP-Fraktionen
dem Gesetz zu. Allein die Grüne Fraktion stellte sich bis zuletzt geschlossen dagegen. In
der Schlussabstimmung am 18. März 2016 wurde das BÜPF im Nationalrat mit 160 zu 23
Stimmen bei 12 Enthaltungen und im Ständerat mit 41 zu 4 Stimmen angenommen. 3
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Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Ende Oktober 2016 legte die EFK eine Evaluation der prospektiven Folgeabschätzungen
von Gesetzesentwürfen vor. Anlass für die Analyse war die krasse Fehleinschätzung des
Bundesrates bei der Unternehmenssteuerreform II hinsichtlich der Steuerausfälle. Die
Regierung war in ihrer Botschaft und in den Abstimmungsunterlagen – gegen die
Vorlage wurde letztlich erfolglos das fakultative Referendum ergriffen – von
kurzfristigen Steuerausfällen, aber längerfristigen Einnahmen ausgegangen. Seit 2011
war jedoch klar, dass die Steuerausfälle wesentlich grösser sind als ursprünglich
geschätzt. Zudem hatte das Bundesgericht eine Abstimmungsbeschwerde wegen
Verletzung der Abstimmungsfreiheit aufgrund lückenhafter Informationen zwar
abgelehnt, war aber zum Schluss gelangt, dass in der Tat die vorgängige Information
keine zuverlässige Meinungsbildung erlaubt habe und rügte entsprechend die
Exekutive.
Die EFK wollte aufgrund dieses Falles die Genauigkeit der Abschätzungen der Folgen
von Gesetzesvorlagen in den Botschaften des Bundesrates einer Prüfung unterziehen
und analysierte deshalb rund 50 Botschaften. Die Schlussfolgerung der Evaluation barg
einigen Sprengstoff. Rund ein Drittel der Botschaften erfüllten die Standards der EFK
nicht, ein Fünftel genügte nicht einmal den Mindestanforderungen, beschrieben also
etwa die Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft oder Kantone nur ungenügend oder
schätzten sie zu wenig gründlich. In mehr als der Hälfte der Botschaften fehle eine
notwendige Folgenabschätzung sogar ganz. 
Bei drei Botschaften wollte es die EFK noch genauer wissen: Bei der Revision des
Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse, bei der steuerlichen
Entlastung von Familien mit Kindern und bei der Reform der Luftfahrt seien die
Prognosen nicht zuverlässig und die Überlegungen dazu alles andere als gründlich
durchdacht gewesen. Die EFK forderte entsprechend wirksame Qualitätskontrollen bei
Folgenabschätzungen. Vor allem müsse methodisch kohärenter vorgegangen,
transparenter informiert und die für Gesetzesentwürfe zuständigen Personen in
prospektiver Evaluation geschult werden. 
Der Bundesrat begrüsste den Bericht, der dazu beitrage, die Qualität seiner
Botschaften zu verbessern. Im Rahmen der Motion Vogler (csp, OW) und der Motion der
FDP-Fraktion erarbeite das WBF zudem mögliche Vorschläge für eine verbesserte
Regulierungsfolgenabschätzung (RFA). 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.10.2016
MARC BÜHLMANN

Nachdem bisherige Vorschläge (Pa.Iv. 15.454, Pa.Iv. 15.450) zu einer Eindämmung der
zunehmenden Regulierungen und Gesetzesänderungen gescheitert waren, hatte ein
Postulat von Andrea Caroni (fdp, AR), das nach dem Wechsel des Ausserrhoder FDP-
Politikers in den Ständerat von seinem Parteikollegen Beat Walti (fdp, ZH) übernommen
worden war, in der Frühjahrssession 2017 mehr Erfolg. Ähnlich wie die Schuldenbremse
soll eine Regulierungsbremse ein verbindliches Maximum an Regulierung festlegen. Mit
dem «one in, one out»-Prinzip müsste aufgrund dieser Regelung für jede neue
Regulierung eine alte gestrichen werden. Caroni machte in seinem Vorstoss darauf
aufmerksam, dass die Systematische Rechtssammlung zwischen 2004 und 2014 um
rund 12'000 Seiten zugenommen habe und wies darauf hin, dass die Schweiz im
Weltbank-Indikator «Ease of Doing Business» nur noch auf Rang 29 liege. Bundesrat
Johann Schneider-Ammann machte erfolglos darauf aufmerksam, dass der Bundesrat
einen ähnlichen Auftrag bereits mit der Motion Vogler (csp, OW) und der Motion der
FDP-Liberalen Fraktion erhalten habe. Der Nationalrat erteilte der Regierung mit der
Annahme des Postulats (132 zu 59 Stimmen) einen weiteren Auftrag, sich um
Regulierungs- und Bürokratieabbau zu kümmern. 5

POSTULAT
DATUM: 16.03.2017
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

Mit einer Motion forderte Karl Vogler (csp, OW) den Bundesrat auf, bei neuen oder
revidierten Verordnungen eine Bedarfsanalyse und eine Abschätzung der
Regulierungskosten vorzunehmen. Zwar gebe es bereist eine solche
Regulierungsfolgenabschätzung (RFA), diese sei aber zu wenig wirksam. Die
administrativen Kosten hätten stark zugenommen, worunter vor allem die KMU litten.
Die Vermeidung unnötiger Bürokratie sei wichtig, gestand auch der Bundesrat zu. Die
bisherigen Regelungen würden aber genügen und die Motion sei deshalb abzulehnen.
Beide Kammern waren freilich anderer Meinung. Im Nationalrat wurde die Motion in der
Herbstsession 2015 mit 132 zu 52 Stimmen bei 2 Enthaltungen und im Ständerat in der
Sommersession mit 26 zu 13 Stimmen angenommen. 6

MOTION
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Nach einigem Hin und Her wurden sowohl die Motion Vogler (csp, OW) wie auch die
Motion der FDP-Fraktion schliesslich abgeschrieben. 
Der Bundesrat hatte den Auftrag, Bedarfsanalysen von Regulierungskosten bei neuen
Gesetzen zu erstellen, um unnötige Bürokratie zu vermeiden, als erfüllt erachtet. Der
Nationalrat war in der Herbstsession 2020 freilich anderer Meinung und wollte den
Bundesrat weiterhin zu einer Umsetzung verpflichten. Allerdings entschied sich die
kleine Kammer in der gleichen Session für eine Abschreibung – wohl auch aufgrund
einer in der Zwischenzeit von der WAK-SR eingereichten parlamentarischen Initiative
(Pa. Iv. 19.402), mit welcher das Parlament das Heft selber in die Hand nehmen und eine
unabhängige Stelle schaffen soll, welche die Regulierungsfolgenabschätzungen der
Verwaltung auf ihre Richtigkeit und Qualität überprüft. Zwar entschied der Nationalrat
in der Wintersession 2020 erneut, die beiden Vorstösse nicht abzuschreiben, der
Ständerat hielt aber an seiner ursprünglichen Position fest, womit diese vom Tisch
waren. 7

MOTION
DATUM: 09.12.2020
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

Ein eigentliches Anwaltsgesetz forderte eine Motion Vogler (csp, OW). Das bestehende
Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) erfasse den
Anwaltsberuf nicht in seiner Gesamtheit und decke die Lücken nicht, die aufgrund
zunehmender Mobilität der Anwaltschaft und der Revision der Zivil- und
Strafprozessordnung entstehen. Vor allem beratend tätige Anwältinnen und Anwälte
unterstünden dem BGFA nicht. Auch die Zulassung zum Anwaltsberuf sowie die
Organisationsmöglichkeiten von Anwaltskanzleien müssten kantonal einheitlich geregelt
werden. In der Herbstsession sagte der Nationalrat ja zu diesem Vorstoss. Das auch vom
Bundesrat empfohlene Anliegen wurde im Berichtsjahr in der kleinen Kammer allerdings
noch nicht behandelt. 8

MOTION
DATUM: 28.09.2012
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession nahm auch der Ständerat die Motion Vogler (csp, OW) an. Da die
grosse Kammer den Vorstoss für ein Anwaltsgesetz bereits im Vorjahr gutgeheissen
hatte, wurde der Bundesrat mit Beschluss der kleinen Kammer aufgefordert, das
Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) so zu
revidieren, dass es alle, insbesondere auch die beratend tätigen Anwältinnen und
Anwälte erfasst und die Zulassung zum Anwaltsberuf sowie die
Organisationsmöglichkeiten von Anwaltskanzleien kantonal einheitlich regelt. 9

MOTION
DATUM: 14.03.2013
MARC BÜHLMANN

Mitte April und damit rund fünf Jahre nach der Überweisung der entsprechenden
Motion Vogler (csp, OW) durch die Räte beantragte der Bundesrat, den Auftrag für den
Entwurf eines umfassenden Anwaltsgesetzes abzuschreiben. Das Bundesamt für Justiz
habe zwar eine Totalrevision des geltenden Anwaltsgesetzes (BGFA) vorbereitet,
zwischenzeitlich hätten aber Entscheide des Bundesgerichts eine solche obsolet
gemacht. Konkret hatte das Bundesgericht entschieden, dass der Anwaltsberuf
innerhalb einer Kapitalgesellschaft grundsätzlich ausgeübt werden darf (BGE 138 II 440)
– eine der Anregungen der damaligen Motion. Darüber hinaus habe man festgestellt,
dass die Unterschiede zwischen den Kantonen bezüglich der Voraussetzungen für die
Erteilung eines Anwaltspatentes derart gross seien, dass eine Vereinheitlichung auf
Bundesstufe kaum zu verwirklichen wäre. Man könne zwar eine Harmonisierung der
Informatik in der Strafjustiz einrichten, dafür sei aber keine Gesetzesänderung nötig.
Schliesslich sei in der Zwischenzeit auch der Schweizerische Anwaltsverband, mit dem
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man regelmässig Kontakt gehabt habe, zum Schluss gekommen, dass eine
Gesetzesrevision nicht mehr nötig sei. 10

Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die
Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber
hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.
Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des
Initianten. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN

Die Entlastung des Bundesgerichtes von Bagatellfällen war in den letzten Jahren
Gegenstand verschiedener Vorstösse (Po. 13.3694; Mo. 14.3667; Mo. 17.3353 und
17.3354 sowie Mo. 17.3357) gewesen, welche der Bundesrat nun in seinen Vorschlag für
eine Revision des Bundesgerichtsgesetzes aufnahm. Dabei ging es darum, die bei einer
Evaluation des Bundesgerichtsgesetzes gefundenen Unzulänglichkeiten auszumerzen.
Revidiert werden sollten dabei erstens die Ausnahmefälle, bei denen es bisher nicht
möglich war, das Bundesgericht als Letztinstanz anzurufen. Neu soll dies nur noch für
den Asylbereich gelten, für wichtige Fälle in allen anderen Bereichen soll das
Bundesgericht eine Restkompetenz erhalten. Um das oberste Gericht jedoch gegen
Überlastung zu schützen, sollen Beschränkungen eingebaut werden: So sollen etwa
Bussen bis CHF 5'000 beim Bundesgericht nicht mehr anfechtbar sein, zudem sollen
Geschädigte, die nicht unter das Opferhilfegesetz fallen, gegen Urteile von
zweitinstanzlichen Gerichten beim Bundesgericht nicht mehr Beschwerde führen
dürfen. Zweitens stand die subsidiäre Verfassungsbeschwerde, also die Beschwerde
gegen Entscheide der letzten kantonalen Instanzen, zur Diskussion.
Der bundesrätliche Vorschlag wurde im Nationalrat in der Frühjahrssession debattiert.
Das Geschäft war einigermassen umstritten, was daran lag, dass man gleichzeitig den
Rechtsschutz ausbauen, die Verfahren vereinfachen und das Bundesgericht entlasten
wollte, was potenziell zielinkongruent ist. Dass die Prioritäten zwischen den Parteien
verschieden verteilt waren, zeigte sich bereits in der Eintretensdebatte, in der die
Fraktionssprecherinnen und -sprecher darlegten, dass sie entweder vordringlich das
Bundesgericht entlasten oder aber eben den Rechtsschutz ausbauen wollten. Die
Ratslinke anerkannte zwar, dass das oberste Gericht eine hohe Geschäftslast zu tragen
habe, dies dürfe aber nicht durch Abstriche beim Zugang zu den Gerichten
wettgemacht werden. Stattdessen müsse dieser Problematik durch eine Aufstockung
der Ressourcen begegnet werden. Die Ratsrechte machte sich dafür stark, dass
Bagatellfälle vom obersten Gericht möglichst ferngehalten werden müssten, wobei
naturgemäss umstritten war, ab welcher Schadenssumme ein Bagatellfall vorliegt. Die
neue Justizministerin Karin Keller-Sutter wies darauf hin, dass es nicht so sehr nur um
die Zahl der Bagatellfälle gehe, sondern vor allem auch um die Zahl der Fälle, die mit
einer Beschwerde auch vor Bundesgericht kaum eine Chance hätten. Hier generiere
das oberste Gericht aus juristischer Perspektive keinen Mehrwert, verbrauche aber
viele Ressourcen. Eintreten wurde in der Folge mit 108 zu 76 Stimmen beschlossen. Die
geschlossene SVP- und die grüne Fraktion hätten das Gesetz nicht behandeln wollen.
Die Grünen bemängelten, dass vor allem im Ausländer-, Asyl- und Einbürgerungsrecht
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der Zugang zu stark eingeschränkt würde. Der SVP hingegen gingen die Einschränkungen
zu wenig weit. Eine Entlastung des Bundesgerichts werde so nicht erreicht,
argumentierten ihre Mitglieder. 
In der Detailberatung ging es zum einen um die Höhe der Bussenhürde, die noch zu
einer Beschwerde beim Bundesgericht berechtigen soll. Die Mehrheit der RK-NR schlug
in Abweichung zum bundesrätlichen Vorschlag eine minimale Bussenhöhe von CHF 500
vor. Eine Minderheit Flach (glp, AG) wollte den bundesrätlichen Vorschlag von CHF
5'000 übernehmen und eine Minderheit Nidegger (svp, GE) beantragte, bei der
bestehenden Regel zu bleiben und gar keine Hürde festzulegen. Beide
Minderheitsanträge unterlagen dem Antrag der Kommissionsmehrheit. Erfolg hatte ein
Antrag Wasserfallen (sp, BE), der in Zivilsachen eine Senkung der Streitwertgrenze
anstrebte. In Zivilsachen kann bisher nur in Anliegen mit einem Streitwert über CHF
30'000 (bei arbeits- und mietrechtlichen Fällen bei CHF 15'000) Beschwerde geführt
werden. Der Antrag der Berner Genossin, diesen Wert auf CHF 3'000 zu senken, fand
gegen die Empfehlung der Kommission und der Justizministerin Anklang bei einer
Ratsmehrheit von 116 gegen 71 Stimmen. Schliesslich ging es in der Detailberatung auch
um den Ausnahmekatalog, mit dem geregelt werden soll, wann eine Beschwerde ans
Bundesgericht nicht zulässig sein soll. Dass sich diese Einschränkungen insbesondere
auf das Ausländer-, Asyl- und Einbürgerungsrecht bezogen, stiess bei der Ratslinken auf
Widerstand. Mit den Minderheitsanträgen, mit denen diese Ausnahmen rückgängig
gemacht werden sollten, biss Links-Grün bei der bürgerlichen Mehrheit jedoch
durchgängig auf Granit. 
Die «piece de résistence», wie sich Christa Markwalder (fdp, BE) ausdrückte, stellte
schliesslich der von der Berner Freisinnigen angeführte Minderheitsantrag dar, die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde aufzuheben. Dieses Instrument habe sich nicht
bewährt, da von 429 Beschwerden gerade mal acht gutgeheissen worden seien. Dies sei
nun in der Tat eine unnötige Belastung des Bundesgerichts. Die Streichung des
Instruments würde freilich den Rechtsschutz nicht abbauen, sondern er würde lediglich
anders ausgestaltet. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde werde nämlich durch den
neuen Art. 89 ersetzt, der Beschwerden zulasse, wenn sich eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung stelle oder ein besonders bedeutender Fall vorliege – von
Beat Flach als «Populärbeschwerde» bezeichnet. Die Kommissionsmehrheit und die
Ratslinke waren hier anderer Ansicht: Der Schutz verfassungsmässiger Rechte, folglich
der Schutz des Einzelnen vor staatlicher Willkür, müsse in einem Rechtsstaat
gewährleistet bleiben und dazu bedürfe es eben der subsidiären
Verfassungsbeschwerde. Die acht gutgeheissenen Fälle zeigten ja offensichtlich, dass
es vorkomme, dass der Staat willkürlich handle, hob etwa Matthias Aebischer (sp, BE)
hervor. Karl Vogler (csp, OW) wies hingegen darauf hin, dass der Bundesrat ursprünglich
die Streichung vorgesehen habe, dies nach der Kritik in der Vernehmlassung aber
wieder rückgängig gemacht habe. Das Ziel der Revision müsse es aber doch sein, das
Bundesgericht zu entlasten. Karin Keller-Sutter zeigte sich zwar für beide Möglichkeiten
offen – beide Seiten hätten gute juristische Argumente vorgebracht, erklärte sie. Der
Bundesrat habe sich aber letztlich aufgrund der politischen Rückmeldungen für ein
Beibehalten der Verfassungsbeschwerde ausgesprochen. Mit 132 zu 46 Stimmen bei 6
Enthaltungen folgte der Nationalrat in diesem Punkt schliesslich der
Kommissionsmehrheit. Die Nein-Stimmen stammten aus der geschlossenen CVP-
Fraktion und einer Mehrheit der BDP- und der FDP-Fraktion. Nicht das Bundesgericht
solle entscheiden, wann ein Fall wichtig sei und wann nicht; stattdessen solle die
Chance für eine Beschwerde allen offen gelassen werde, fasste Matthias Aebischer die
Mehrheitsstimmung im Ratssaal zusammen. Mit 108 zu 76 Stimmen (1 Enthaltung) wurde
der Entwurf an den Ständerat weitergereicht. Die Grünen und die SVP sprachen sich
auch nach den Änderungen in der Detailberatung gegen den Entwurf aus.
Der oberste Bundesrichter Ulrich Meyer zeigte sich in der Presse enttäuscht über den
Entscheid der Volkskammer. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde generiere
Leerläufe, weil damit Hunderte von aussichtslosen Beschwerden eingereicht würden.
Die meisten Beschwerden würden sich nämlich darauf beziehen, dass ein Gericht den
Sachverhalt nicht richtig festgestellt habe. Das Bundesgericht könne aber lediglich die
Korrektheit eines Verfahrens prüfen. Meyer appellierte an den Ständerat, die Institution
Bundesgericht zu retten. 12
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In der Herbstsession 2018 folgte der Nationalrat diskussionslos der Empfehlung seiner
RK-NR und hiess den Antrag des Bundesrates, die Motion Vogler (csp, OW; Mo. 12.3372)
für ein umfassendes Anwaltsgesetzes abzuschreiben, gut. Der Ständerat folgte in der
Frühjahrssession 2019 und stützte damit das Urteil des Bundesrats, dass eine Revision
des Anwaltsgesetzes nicht nötig sei. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2019
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Wie auch der Übersicht entnommen werden kann, liegen Volksinitiativen nach wie vor
im Trend. Allerdings wurden im Berichtjahr erneut weniger Begehren (9) lanciert als im
Vorjahr (10). Vier dieser geplanten Initiativen beziehen sich auf die Verkehrspolitik,
wobei drei vom gleichen Komitee („Das 3er Paket“) lanciert wurden. Die im Berichtjahr
recht virulent geführten Diskussionen um eine „Initiativenflut“ nähren sich denn auch
etwas verspätet aus der rekordhohen Lancierung der 23 Begehren im Wahljahr 2011,
über die im Berichtjahr teilweise bereits abgestimmt wurde oder die noch hängig sind.
Insgesamt übersprangen 2013 acht Volksinitiativen die Unterschriftenhürden (2012: 10),
womit Ende 2013 total 20 Begehren hängig waren (Ende 2012: 20). Im
Unterschriftenstadium befanden sich Ende 2013 noch zwölf Initiativen (inkl. der neun
neu lancierten; 2012: 20). Dass von einer Flut an Initiativen nur bedingt gesprochen
werden sollte, zeigen nicht nur diese abnehmenden Zahlen, sondern auch der Umstand,
dass im Jahr 2013 nicht weniger als zehn Volksbegehren an der Unterschriftenhürde
gescheitert sind (2012: 9). Die Hürden scheinen also nach wie vor für viele
Initiativkomitees (zu) hoch zu sein, darunter etwa auch für die SD
(„Zuwanderungsinitiative“), für die Auns („Neutralitätsinitiative“), für die Liga gegen
Passivrauchen („Schutz vor Passivrauchen“) oder für das Komitee Pro Fauna („Schutz
der Grossraubtiere“). Trotzdem reichte Karl Vogler (OW, csp) Ende des Berichtjahres ein
Postulat (13.4155) ein, mit dem limitierende Mechanismen für die Lancierung von
Volksinitiativen geprüft werden sollen. Ferner wurden vier erfolgreich eingereichte
Volksbegehren im Berichtjahr zurückgezogen, weil der Gesetzgeber Gegenvorschläge
dazu entworfen hat (2011: 5). Dies zeigt auch die Bedeutung der Initiative als Kontroll-
und Agendasettinginstrument: Ein Volksbegehren kann durchaus auch eine indirekte
Wirkung entfalten ohne an der Urne erfolgreich sein zu müssen. Weiter kündigten
verschiedene Organisationen 2013 an, ein Volksbegehren zu planen, so etwa der
Mieterverband zum Bau gemeinnütziger Wohnungen und zum Ausbau des
Mieterschutzes, der Bauernverband zur Stärkung der inländischen Agrarproduktion, die
Grünen zur Anpassung der Agrarimporte an Schweizer Standards oder ein
überparteiliches bürgerliches Komitee zur Rettung des Bankgeheimnisses. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Das Postulat von Karl Vogler (csp, OW), das vom Bundesrat einen Bericht fordert, mit
dem Möglichkeiten für eine Erhöhung der Hürden für das Einreichen von
Volksinitiativen aufgezeigt werden sollen, wurde vom Bundesrat zur Annahme
empfohlen. Vogler schlug neben der Erhöhung der Unterschriftenzahl und der
Verkürzung der Sammelfristen – Forderungen, die im Berichtjahr von zahlreichen
Kommentatoren unterstützt wurden – auch vor, dass Unterschriften künftig nur noch
im Gemeindebüro abgegeben werden sollen. Allerdings beeilte sich die Regierung in
ihrer Stellungnahme zu betonen, dass die bundesrätliche Empfehlung der Annahme des
Begehrens nicht gleichzusetzen sei mit der Annahme von Forderungen zur Errichtung
von höheren Hürden. Vielmehr könne mit dem Bericht das Initiativrecht analysiert und
optimiert werden. Dies würde auch die aktuellen Diskussionen über Umsetzung,
Ungültigkeit und Funktion der Volksinitiative allgemein bedienen. Die befürwortende
Haltung des Bundesrates zu einem Postulat führt normalerweise zu dessen
stillschweigender Annahme im Parlament. Allerdings wurde das Begehren von Toni
Brunner (svp, SG) bekämpft, was bedeutet, dass es im Rat noch diskutiert werden muss.
Diese Diskussion fand allerdings 2014 nicht mehr statt. Ein weiterer Vorschlag zur
Eindämmung der Über-Nutzung des Instrumentes "Volksinitiative" wurde Anfang
November von Alt-Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz vorgebracht. Sie schlug vor,
Volksbegehren Interessengruppen vorzubehalten, die nicht in der Regierung vertreten
sind. Die ursprüngliche Idee der Volksinitiative sei es, einen Kanal für
Minderheitenanliegen zu gewährleisten, die sich sonst kein Gehör verschaffen können.
Dies sei für Regierungsparteien, die Volksbegehren immer mehr auch als Wahlvehikel
missbrauchen würden, sicher nicht der Fall. 15

POSTULAT
DATUM: 26.09.2014
MARC BÜHLMANN
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Das Postulat Vogler, das einen Bericht zu einer möglichen Erhöhung der Hürden für das
Einreichen von Volksinitiativen gefordert hätte, wurde Ende 2015 abgeschrieben. Weil
das vom Bundesrat zur Annahme empfohlene Begehren bekämpft worden war, war es
nicht stillschweigend überwiesen worden. Eine Diskussion zum Thema fand im
Nationalrat allerdings nicht statt, womit die Forderung von der Traktandenliste
gestrichen wurde, weil sie seit mehr als zwei Jahren hängig gewesen war.

POSTULAT
DATUM: 18.12.2015
MARC BÜHLMANN

Nachdem ein entsprechendes Postulat Vogler (csp, OW) bekämpft und abgeschrieben
und eine Motion Buttet (cvp, VS) abgelehnt worden waren, versuchte es die BDP-
Fraktion noch mit einer parlamentarischen Initiative. Der Schutz der Volksrechte sei
mittels einer Anpassung der Unterschriftenzahlen für die Einreichung einer
Volksinitiative oder eines Referendums sicherzustellen. Die BDP begründete ihre
Forderung mit „Stimmen aus der Bevölkerung“, die eine vernünftige Reduktion der
Anzahl Abstimmungen forderten. Der „inflationäre Einsatz der Volksrechte“ müsse
geschwächt werden. Bei der Einführung der Volksinitiative 1891 hätten die damals
50'000 benötigten Unterschriften rund 8% der Stimmberechtigten entsprochen; heute
genüge bei einer erforderlichen Unterschriftenzahl von 100'000 die Signatur von
weniger als 2% der Stimmbevölkerung. Anstelle einer fixen Unterschriftenzahl müsse
neu eine prozentuale Hürde definiert werden, die zwischen 3 bis 5 Prozent zu liegen
kommen soll. Die Initianten verwiesen auf den Kanton Genf, wo ein solcher
Automatismus bei 4% eingeführt worden sei.
In ihrem Anfang 2017 veröffentlichten Bericht machte die SPK-NR darauf aufmerksam,
dass es heute gar schwieriger sei, Unterschriften zu sammeln als früher. Vor der
Einführung der brieflichen Abstimmung hätten Initianten vor Abstimmungslokalen
Unterschriften sammeln können. Zudem würden Unterschriftensammlungen Zeit und
Geld kosten. Mit der Einführung einer solchen Hürde, die faktisch einer Erhöhung der
Unterschriftenzahl gleichkäme, würde man kleine und wenig finanzkräftige
Initiativkomitees stark benachteiligen. Zudem sei die Nutzung der Volksinitiative einer
gewissen Fluktuation unterworfen; zur Zeit rede niemand mehr von einer Initiativenflut.
Mit 19 zu 3 Stimmen empfahl die Kommission, der Initiative keine Folge zu geben. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2017
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Am Ende des Jahres waren die Volks- und Kantonsvertreterinnen und -vertreter in
sieben Fraktionen eingeteilt. Der SVP-Fraktion gehörten auch die beiden Vertreter der
Lega sowie Thomas Minder an (62 Mitglieder). Die SP-Fraktion umfasste 57 Mitglieder.
Der insgesamt 44 Mitglieder grossen CVP/EVP-Fraktion schloss sich neben den
Vertreterinnen und Vertretern der beiden konfessionellen Parteien auch Vogler (csp,
OW) an. Die FDP-Liberale Fraktion bestand aus 41 Ratsmitgliedern. Auch die Grünen (17
Mitglieder), die Grünliberalen (14 Mitglieder) und die BDP (10 Mitglieder) hatten
Fraktionsstärke. Einzig Mauro Poggia (mcr, GE) wurde von keiner Fraktion
aufgenommen. 17

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Obwalden war bei den Nationalratswahlen 2015 wie in den nationalen
Gesamterneuerungswahlen zuvor lediglich ein Sitz zu vergeben. Seit den letzten Wahlen
wurde dieser von CSP-Nationalrat Karl Vogler besetzt. Dieser hatte damals SVP-
Nationalrat Christoph von Rotz verdrängt, welcher seinerseits 2007 der historischen
Dominanz der CVP im Kanton Obwalden ein Ende bereitet hatte. Ob Karl Vogler noch
Konkurrenz bekommen würde, war zunächst nicht klar. Die SVP machte erst im Juli vor
den Wahlen klar, dass sie wieder eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten
stellen werde. Die eigentliche Nomination erfolgte dann gar erst zwei Monate vor den
Wahlen. Die Partei fand in ihrem kantonalen Fraktionschef Daniel Wyler einen
geeigneten Kandidaten. 
Für den SVP-Herausforderer – so war man sich einig – würde es freilich kein leichtes
Unterfangen werden. Der amtierende Ständerat Vogler konnte auf breite Unterstützung
von links bis weit ins freisinnige Lager zählen. Der CSP-Vertreter galt in Bern als
Mittepolitiker schlechthin, hatte er doch im Links-Rechts-Rating der NZZ – welches von
-10 bis +10 reicht – einen Wert von exakt 0.0 erreicht. Der Obwaldner war zudem in der
vergangenen Legislatur mit knapp fünfzig Vorstössen und regelmässigen Auftritten am
Rednerpult als einer der fleissigsten Parlamentarier bekannt geworden. Sein Konkurrent
Daniel Wyler zeichnete sich hingegen durch seine parteiunabhängigen Positionen aus.

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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Die politischen Ansichten des Engelbergers hätten wohl in einer Mittepartei genauso
gut Platz gefunden. Mit der Ablehnung der scharfen Rhetorik seiner Partei in der
Ausländerpolitik grenzte sich Wyler auch von den meisten Vertretern der SVP ab. So
sagte er von sich selber, dass er kein «Parolendrescher» sei und das Argumentieren
dem Polemisieren vorziehe. 

Dieses Profil reichte allerdings gegen den vom Bisherigen-Bonus profitierenden Vogler
nicht: Der Herausforderer von der SVP schaffte es nicht, den Amtsinhaber zu
verdrängen. Karl Vogler machte mit 9'911 einiges mehr an Stimmen als SVP-Mann Wyler
mit deren 5'227. Mit einem Wähleranteil von 65.5% zeigte sich Vogler denn auch
äusserst zufrieden. Daniel Wyler schaffte es mit 34.5% immerhin den traditionellen
Wähleranteil der SVP im Kanton deutlich zu übertreffen. Die Wahlbeteiligung lag im
Kanton Obwalden bei 59.5% (2011: 64.3%). 18

Bei den Nationalratswahlen 2019 im Kanton Obwalden galt es, den einzigen Obwaldner
Nationalratssitz neu zu besetzen. Der bisherige Amtsinhaber, Karl Vogler (csp), setzte
nach zwei Legislaturen einen Schlussstrich unter seine Karriere in Bundesbern. Seine
Partei fand in ihren eigenen Reihen keine möglichen Ersatzkandidaten. Sie hoffte
deshalb darauf, zusammen mit der SP, der FDP und der CVP eine Mittekandidatur
unterstützen zu können. Der Versuch, eine derart breit abgestützte Mittekandidatur auf
die Beine zu stellen, erwies sich jedoch als aussichtslos. Die CSP empfahl schliesslich
Peter Krummenacher (cvp) zur Wahl. Krummenacher konnte, zusätzlich zu seiner
offiziellen Nomination durch die kantonale CVP, auf ein überparteiliches
Unterstützungskomitee, bestehend aus Personen aus der CVP, der CSP und der FDP
zählen. Die SVP – 2015 mit ihrem Angriff auf das einzige Nationalratsmandat noch mit
einer deutlichen Niederlage gescheitert – schickte dieses Jahr ihre Kantonsrätin und
Parteipräsidentin Monika Rüegger ins Rennen. Bei ihrer Nomination kam es jedoch zu
heftigen Diskussionen. Mehrere Teilnehmer aus den bäuerlichen Kreisen monierten,
dass der an der vorbereitenden Delegiertenversammlung unterlegene Kantonsrat Peter
Seiler bessere Chancen auf einen Sitz habe. Auch das Nominationsverfahren wurde
kritisiert. Ein Antrag, der eine Abstimmung über beide Kandidaturen gefordert hätte,
wurde jedoch abgelehnt. So war der Weg frei, für eine letztlich dann doch beinahe
einstimmige Nomination von Rüegger. Auch die FDP lancierte eine eigene Kandidatur.
Mit dem Kernser Alt-Gemeinderat Marco De Col gab es eine dritte bürgerliche
Kandidatur für die Nachfolge von Vogler. Auf der linken Seite des Spektrums trat die 19-
Jährige Klimaaktivistin Mirjam Hostetmann (Juso) an. Sie sorgte im Wahlkampf vor allem
durch ihre Abwesenheit bei Podien und Interviews für Aufsehen und damit bei der
Mutterparte für einige rote Köpfe. Trotzdem empfahl die SP sie für die Wahl. Das
Kandidatenfeld wurde komplettiert durch den parteilosen Luke Gasser. Gasser, der sich
selber der politischen Mitte zuordnet, hatte schon 2007 erfolglos für den Nationalrat
kandidiert. 

Am Wahlsonntag durfte sich Monika Rüegger als Siegerin feiern lassen. Sie erhielt 5'412
Stimmen und gewann damit das Rennen knapp vor Peter Krummenacher (5'325
Stimmen). Rüegger wird somit als erste Frau den Kanton Obwalden im nationalen
Parlament vertreten. Krummenacher trug das Resultat mit Fassung und verwies auf die
schwierige Ausgangslage mit drei Kandidierenden, welche sich die Mittestimmen
aufteilten. Dahinter erhielten Marco De Col (1'683 Stimmen) und Luke Gasser (1'675)
praktisch gleich viele Stimmen, was beide als enttäuschendes Resultat werteten.
Abgeschlagen auf dem letzten Platz landete Mirjam Hostetmann (424). Die
Wahlbeteiligung betrug 55.1 Prozent – ein Minus von 4.4 Prozentpunkten gegenüber den
letzten eidgenössischen Wahlen vor vier Jahren. 19

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Über die Zukunft von Feldschiessen und historischen Schiessen nach 2020 und über
allfällige Subventionen befand der Nationalrat in der folgenden Sommersession. Der
Minderheitsantrag Semadeni (sp, GR) auf Nichteintreten wurde von der Bündnerin
gleich selbst vertreten. Sie stellte klar, dass Nichteintreten oder die Ablehnung der
Vorlage nicht zum Aussterben historischer Schiessanlässe führen würde, sondern
lediglich einen Einfluss auf die Bundessubventionen für diese Veranstaltungen nach
2020 hätte. Nach ihrem Ermessen sei die zweimalige Erstreckung der Frist für bauliche
Massnahmen im Bereich der Kugelfänge ausreichend gewesen, um den Anlässen und
ihren Veranstaltern entgegenzukommen. Es sei auch festzustellen, dass zahlreiche
Anlagen die geforderten Bodenschutzmechanismen eingebaut hätten. Ein Beispiel aus
ihrem Heimkanton Graubünden zeige ferner, dass der Einsatz von mobilen Kugelfängen
möglich und zumutbar sei.
Die Befürworterinnen und Befürworter der Anpassung stammten vor allem aus den
Reihen der SVP, zu der auch der Urheber der dieser Gesetzesänderung zugrunde
liegenden parlamentarischen Initiative, Adrian Amstutz (svp, BE), gehört. Bereits
während der Eintretensdebatte wurde deutlich, dass die Volkspartei nicht klein
beigeben würde; sie zeigte sich auch gegenüber der anwesenden Umweltministerin
angriffs- und fragefreudig. Eintreten wurde letztlich mit 129 zu 47 Stimmen klar
beschlossen, die SP- und die Grünen-Fraktion stimmten geschlossen dagegen.
In der Detailberatung wurden drei Varianten diskutiert. Der Kommissionsmehrheit
standen zwei Minderheitsanträge gegenüber, eine Minderheit I Rösti (svp, BE) und eine
Minderheit II Vogler (csp, OW). SVP-Präsident Rösti wollte nicht nur die sogenannten
historischen Schiessen berücksichtigen, sondern auch alle Feldschiessen einbeziehen.
Dabei sollte gleichwohl präzisiert werden, dass nur bereits etablierte Anlässe
unterstützt werden sollen. Deswegen sei nicht zu befürchten, dass die Anzahl derartiger
Anlässe auf einmal drastisch zunehme, erklärte er. Er machte von dieser Änderung
jedoch geradezu die Zukunft solcher Schiessanlässe abhängig. Die Minderheit Vogler
stellte eine Präzisierung zur Debatte, wonach nur eine einmalige Sanierung finanziell
unterstützt werden solle und nicht – nachdem wieder in den Boden geschossen worden
sei – zusätzliche Sanierungen finanziert werden könnten. Ersterer Minderheitsantrag
wurde der Kommissionsmehrheit vorgezogen. In einer zweiten Abstimmung entschied
sich das Ratsplenum ebenfalls für die Variante Rösti und erteilte der Minderheit II mit
114 zu 67 Stimmen eine Abfuhr. Mit einem Gesamtabstimmungsresultat von 124 zu 57
Stimmen wurde das Geschäft der Ständekammer zur Weiterbearbeitung übertragen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

La crise financière de 2008 a alourdi la charge réglementaire qui pèse sur le secteur de
la finance. Selon Karl Vogler (pcs, OW), la charge administrative de mise en conformité
avec des réglementations de plus en plus nombreuses grève la compétitivité de la place
financière helvétique. Il cite en particulier les petits établissements financiers qui n'ont
pas les ressources pour faire face. Ainsi, il demande au Conseil fédéral d'évaluer les
coût qu'entraînent les circulaires de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA). Le Conseil fédéral a considéré pertinente la question. Néanmoins, il
a recommandé que cette problématique soit traitée en parallèle de la motion 17.3317.
Lors du vote, le postulat a été adopté par 139 voix contre 54. Seul le camp rose-vert
s'est opposé à la rédaction d'un rapport. 21

POSTULAT
DATUM: 06.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Erich Ettlin (pdc, SO) a déposé une motion pour recentrer l'activité législative de
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). En effet, il estime
que la FINMA empiète sur les responsabilités du Parlement, ou en d'autres termes,
qu'elle édicte des règles alors que l'activité réglementaire est à la charge du législateur.
La motion souhaite donc que la FINMA se concentre sur son activité de surveillance au
lieu d'envisager des projets de circulaires qui auraient un impact législatif. 
Si le Conseil fédéral a affirmé sa volonté de mieux définir les responsabilités qui
incombent au Parlement, au gouvernement et à la FINMA, il propose de rejeter la

MOTION
DATUM: 24.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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motion car d'autres travaux sont déjà en cours. Ainsi, sur la problématique de la
répartition des responsabilités, le Conseil fédéral rapporte que la motion Landolt (pbd,
GL) 17.3317 et la motion CER-CN 17.3976 ont déjà été adoptées au Conseil national.
Puis, sur la thématique des circulaires de la FINMA, il précise que les postulats Germann
(udc, SH) 17.3620 et Vogler (pdc, OW) 17.3566 ont également été acceptés. Finalement,
le Conseil des États a transmis l'objet à sa commission compétente pour un examen
détaillé. 22

L'objectif du postulat Vogler (pcs, OW) était d'examiner les coûts induits aux
établissements financiers des circulaires de la FINMA. Le rapport a mis en avant la
difficulté de quantifier les coûts réels des ces circulaires faute de données. Face à
cette difficulté, le rapport s'est contenté d'évaluer les frais initiaux liés aux circulaires.
Il conclut que les bénéfices des établissements financiers ne pâtissent pas des
circulaires de la FINMA. Au final, si le Conseil fédéral relève l'importance d'une
réglementation juste et efficace pour la stabilité de la place financière helvétique, il
considère qu'il n'est pas opportun de légiférer au-delà de l'ordonnance relative à la loi
sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) selon les conclusions du rapport. Le
rapport a été établi en parallèle du rapport sur le postulat 17.3620. 23

BERICHT
DATUM: 20.03.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Etant donné les conclusions du rapport, le postulat de Karl Vogler (pcs, OW) sur les
conséquences financières des circulaires de la FINMA a été classé.

POSTULAT
DATUM: 08.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Ein Postulat Vogler (csp, OW) „Administrative Vereinfachungen beim Vollzug des
Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht” wurde im Nationalrat ohne
Diskussion angenommen. Der Bundesrat wird damit aufgefordert, in Form eines
Berichtes darzulegen, wie der administrative Aufwand der Umsetzung des
Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) verringert werden kann. 24

POSTULAT
DATUM: 19.06.2015
LAURA SALATHE

Der Bericht, welcher zur Erfüllung des Postulats Vogler (csp, OW) mit dem Titel
„Administrative Vereinfachungen beim Vollzug des Bundesgesetzes über das
bäuerliche Bodenrecht“ erstellt wurde, basierte überwiegend auf einem Gutachten,
das bei einem auf das Thema spezialisierten Anwalt in Auftrag gegeben worden war.
Kern dieses Gutachtens waren elf mögliche Massnahmen von primär technischer Natur,
welche sich auf spezifische Bereiche des landwirtschaftlichen Boden- und Pachtrechts
bezogen und die vorgeschlagen wurden, um den administrativen Aufwand beim Vollzug
des bäuerlichen Bodenrechts (BGBB) und des Bundesgesetzes über die
landwirtschaftliche Pacht (LPG) zu reduzieren. Bei der Ausarbeitung der Vorschläge
waren die kantonalen Behörden miteinbezogen worden. Mitunter wurde vorgeschlagen,
dass die Beschränkung der Anzahl Miteigentumsanteile von landwirtschaftlichen
Grundstücken aufgehoben werde, da sie zu mehr administrativem Aufwand führe und
für keine Partei gewinnbringend sei. Auch die Teilung von Grundstücken entlang der
Nutzungszonen solle vereinfacht werden – so das Gutachten. Weiter enthielten die
Massnahmen Vorschläge für zusätzliche Ausnahmen von der Bewilligungspflicht, welche
gilt, wenn mit landwirtschaftlichen Grundstücken oder Gewerben gehandelt wird.
Beispielsweise solle die Einräumung eines Baurechts an Bauten und Pflanzen zu
Gunsten des Pächters eines landwirtschaftlichen Grundstücks keine Erwerbsbewilligung
mehr benötigen. Eine andere Massnahme sah vor, dass der Tausch von Grundstücken
oder Teilen eines Grundstückes gegen Land, Gebäude oder Anlagen ohne
Erwerbsbewilligung ermöglicht werde, sofern kein Aufpreis dafür bezahlt würde und die
neuen Grundstücke für die Betriebe besser geeignet seien.
Der Bericht wurde durch die Stellungnahme des Bundesrates zu den Massnahmen
komplettiert. Im Grundsatz beurteile er die einzelnen Vorschläge als sinnvoll, jedoch
erachte er den Nutzen, der aus diesen Anpassungen resultiere, als zu gering, als dass er
eine Gesetzesrevision anstossen werde. Allerdings liess er offen, bei einer
anderweitigen Überarbeitung der Gesetzgebung die hier gemachten Vorschläge noch
einmal vertieft zu prüfen. 25

POSTULAT
DATUM: 29.03.2017
LAURA SALATHE
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Forstwirtschaft

Malgré la proposition de la majorité de la CEATE-CN (12 voix contre 8 et 3 abstentions)
de rejeter l'initiative parlementaire déposée par le député bernois Erich von Siebenthal
(udc, BE), le Conseil national a finalement décidé de suivre la minorité qui demandait
de soutenir cette initiative visant à mettre en place des conditions de défrichement
facilitées dans le cadre de la politique forestière 2020. Ainsi, le dépositaire du texte
veut faciliter le défrichement des forêts à des fins d'installation des exploitations de
bois en forêt. Il justifie cette demande par l'aggravation de la situation économique des
personnes travaillant dans ce secteur – le prix au mètre carré en forêt étant
considérablement plus bas que celui en zone artisanale – ainsi que par une diminution
de la pollution qui pourrait en résulter, et argumente finalement que cela pourrait
libérer du terrain en zone artisanale. La majorité de la Commission doute, quant à elle,
de l'efficacité de cette mesure pour améliorer la situation de ce secteur économique et
relève, de plus, par la voix de son rapporteur francophone Benoît Genecand (plr, GE)
que 85% de la population suisse – d'après le Monitoring socioculturel des forêts délivré
par la Confédération en 2012 – se montre opposée à un assouplissement du
défrichement en forêt. La population est, en effet, attachée à cette dernière en tant
que lieu de détente. La construction de scieries ou de fabriques en bordures des forêts
n'est donc que peu compatible avec l'opinion majoritaire qui semble émerger de la
population. De plus, les rapporteurs rappellent que, sous certaines conditions strictes,
il est possible de défricher la forêt pour y implanter des scieries. Finalement, le
rapporteur germanophone de la commission, Karl Vogler (pcs, OW), tient à souligner
que cette initiative parlementaire va à l'encontre d'un principe fondamental de
l'aménagement du territoire, à savoir la séparation entre zones constructibles et non-
constructibles, d'autant plus que l'initiative ne parle pas uniquement de scieries mais
d'investissements de l'industrie du bois, laissant la porte ouverte aux différents
exploitants de ce secteur. 
Malgré tout, l'initiative parlementaire est soutenue par 102 députés contre 79 (5
abstentions). L'objet passe donc aux mains de la commission compétente du conseil
des Etats. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
KAREL ZIEHLI

Jagd

Le Conseil national s'empare, à son tour, de la modification de la loi sur la chasse.
Lors de ce débat fleuve divisé en trois blocs en plus des discussions sur l'entrée en
matière, le Conseil national adopte le projet du Conseil des Etats agrémenté de
quelques modifications qui feront l'objet d'un règlement des divergences. 
La CEATE-CN proposait à sa chambre d'accepter l'entrée en matière de la modification
d'une loi datant de 1986 – à une époque où les enjeux étaient différents, comme
argumenté par le rapporteur francophone de la commission, Pierre-André Page (udc,
FR) durant les débats introductifs. Selon ce dernier, trois raisons expliquent la
nécessité de modifier cette loi: premièrement, la présence de plus en plus importante
du loup; deuxièmement, la réponse du Conseil fédéral au postulat Landolt (pbd, GL)
14.3818 qui souhaite une reconnaissance nationale des permis de chasse; et
troisièmement, la volonté de changer la dénomination «districts francs» en «zones de
protection de la faune sauvage». Une minorité s'est toutefois formée au sein de la
commission, celle-ci souhaitant que le projet soit renvoyé au Conseil fédéral pour qu'il
en élabore une meilleure mouture. Représentant la voix de la minorité, Silva Semadeni
(ps, GR) est particulièrement critique envers l'allègement des possibilités d'abattage du
loup prévu dans ces modifications. Reprenant les propos de gardes-forestiers, elle
postule que le loup a fait sa place, les forêts sont plus saines. Le loup n'est donc pas à
considérer uniquement comme un problème. La minorité combat également le
principe de précaution permettant aux autorités d'abattre des animaux qui pourraient
potentiellement être problématiques pour les activités humaines. Le parti socialiste, les
Verts ainsi que le parti vert libéral soutiennent le renvoi au Conseil fédéral, le président
des verts-libéraux, Martin Bäumle (pvl, ZH), précisant que sans amélioration du projet
de loi, son parti soutiendrait le lancement d'un référendum. Les autres partis
souhaitent, eux, débattre du présent projet. C'est à une large majorité que les députées
et députés rejettent la proposition de la socialiste Silva Semadeni (126 voix contre 58). 
Dans le premier bloc mis en discussion (principes, autorisation de chasser, protection
des espèces), l'ensemble des propositions émanant des majorités de la commission
sont acceptées par la chambre basse, à une exception près. Tant les propositions
minoritaires provenant de parlementaires de droite que de gauche ne réussissent à
convaincre une majorité des élu.e.s. Ainsi est accepté le changement de dénomination
de «districts francs» par «sites de protection de la faune sauvage», les modifications

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.05.2019
KAREL ZIEHLI
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de l'article 4 sur l'examen cantonal de chasse telles que proposées par le Conseil
fédéral (ne suivant ainsi pas sa chambre sœur qui ne souhaitait pas de ces
modifications), la suppression de l'assentiment jusqu'ici obligatoire de l'OFEV si un
canton souhaite écourter temporairement les périodes de protection des espèces
(l'office sera simplement écouté). Seule la proposition de la minorité Hess (pbd, BE) de
biffer un alinéa émanant du Conseil des Etats concernant la non-possibilité de faire
recours contre les décisions des autorités cantonales portant sur les espèces pouvant
être chassées a été acceptée grâce à un soutien faisant fi des appartenances
partisanes.
Dans le deuxième bloc (régulation des populations), la discussion tournait
principalement autour du cas du loup, du lynx, du castor ainsi que des périodes durant
lesquelles la chasse est autorisée selon les espèces. Ainsi a-t-il été décidé de refuser la
proposition de la minorité Semadeni que les cantons obtiennent tout d'abord le feu
vert de l'OFEV avant d'instaurer des périodes de chasse pour le bouquetin, le loup ainsi
que le castor – pour ce dernier le vote était serré, 95 parlementaires le souhaitant sur la
liste, contre 91 et 4 abstentions, suivant ainsi la proposition de la minorité. Les cantons
devront ainsi simplement demander l'avis de l'office fédéral de l'environnement avant
d'effectuer ces modifications. Le Conseil national refuse toutefois d'inclure dans cette
liste le lynx, le héron cendré ainsi que le harle bièvre. Dans ce même bloc, il accepte de
rajouter une lettre c à l'alinéa 2 de l'article 7a, selon la proposition du député tessinois
Fabio Regazzi (pdc, TI) qui souhaitait autoriser les cantons à réguler les espèces
protégées si celles-ci constituent un danger pour la faune sauvage locale. Toutes les
autres propositions émanant de minorités sont rejetées. Une majorité du parlement
refuse donc que le danger pour l'abattage d'espèces protégées soit «concret» pour
l'homme ou que les dégâts soient «importants», comme formulé dans le projet du
Conseil fédéral. Il suffira qu'un tel animal présente un comportement attirant
l'attention, ce qui est, selon l'élue verte Adèle Thorens (verts, VD), représentatif du
changement de paradigme intervenant dans cette révision. Les autorités pourront à
l'avenir agir de manière préventive, alors qu'auparavant, des dégâts avérés du spécimen
en question devaient avoir été commis.  
Dans le troisième bloc (protection de la faune sauvage, prévention), seule la minorité
Vogler (pcs, OW) passe la rampe, celle-ci proposant que la Confédération soutienne par
des subventions la conservation des espèces et des milieux naturels dans les réserves
d'oiseaux et les districts francs.   
Lors du vote sur l'ensemble, la chambre basse accepte le texte par 115 voix contre 67 et
3 absentions. Malgré le rejet de ce projet par 6 parlementaires PLR ainsi qu'un élu UDC
– rejoignant la gauche sur ce vote –, une opposition gauche-droite est clairement
visible. Le texte retourne aux mains de la chambre haute afin de régler les
divergences. 27

Landwirtschaft und Umweltschutz

La motion Vogler (csp, OW) demandant un plan d'action pour les produits
phytosanitaires utilisés à des fins non agricoles a été classée car non traitée par les
chambres dans un délai de deux ans. Le député obwaldien aurait souhaité que les
autorités édictent des règles strictes pour l'utilisation des pesticides par des privés.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral proposait au Parlement de rejeter ce texte, des
mesures en la matière étant d'ores et déjà prévues, notamment dans le cadre du plan
d'action produits phytosanitaires.

MOTION
DATUM: 18.06.2021
KAREL ZIEHLI

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Karl Vogler (pcs, OW) demande au Conseil fédéral d'analyser les changements législatifs
nécessaires afin de permettre l'abattage à la ferme, au-delà de la consommation
personnelle. En effet, certain.e.s agriculteurs.trices souhaiteraient produire de la
viande en épargnant à leurs bêtes le transport et l'expérience des abattoirs industriels.
Le Conseil fédéral y étant favorable, le postulat a été accepté sans discussion. 28

POSTULAT
DATUM: 29.09.2017
KAREL ZIEHLI
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Le Conseil fédéral a modifié la législation de sorte à permettre l'abattage d'animaux à
la ferme, répondant ainsi aux demandes de Karl Vogler (pcs, OW). Les deux chambres
ont donc classé cet objet. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2021
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Wintersession 2017 beschäftigte sich der Nationalrat mit einem Gesetzesentwurf
zur Ausgliederung der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht aus der zentralen
Bundesverwaltung und ihrer Umgestaltung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt, wie sie
im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017-2019 angedacht worden war. Obwohl
die Kommission für Rechtsfragen festgestellt hatte, dass die Stiftungsaufsicht im
Rahmen der Bundesverwaltung der Corporate-Governance-Regelung formell nicht in
allen Punkten entspricht, sah die FK-NR gemäss Karl Vogler (csp, OW) mit Verweis auf
entsprechende Aussagen aus der Verwaltung keine zwingenden Gründe für eine
Auslagerung. Da durch eine Verselbständigung zudem Mehrkosten entstünden, welche
die Stiftungen tragen müssten, beantragte die Mehrheit der FK-NR, wie bereits der
Ständerat, nicht auf die Vorlage einzutreten. Laurence Fehlmann Rielle (sp, GE) nahm
die Argumentationen der Befürworter aus dem Ständerat wieder auf, wonach ihre
Einreichung im Rahmen des Stabilisierungsprogramms noch kein Grund sei, auf eine
Diskussion über die Auslagerung der Stiftungsaufsicht zu verzichten. Zudem hätten sich
in der Vernehmlassung der schweizerische Dachverband der gemeinnützigen Stiftungen
und Vereine (pro Fonds) sowie der Verband der Schweizer Förderstiftungen (Swiss
Foundations) für eine Änderung und somit für mehr Autonomie für die Stiftungen
ausgesprochen. Auch die EFK befürworte gemäss Fehlmann Rielle eine Auslagerung,
weil die einzelnen Fälle immer komplexer würden und sich der Einstellungsstopp in der
Bundesverwaltung dadurch negativ auf die Kontrolle der Stiftungen auswirken könnte.
Somit sei eine inhaltliche Diskussion dringend nötig, zumal sie im Ständerat nicht
stattgefunden habe. Trotz ähnlicher Argumentation durch Bundesrat Berset verzichtete
auch die grosse Kammer mit 135 zu 46 Stimmen (4 Enthaltungen) auf Eintreten und
versenkte damit die Vorlage. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Ständerätin Häberli-Koller (cvp, TG) reichte im März 2016 eine Motion ein, mit der sie
die Erstellung von Transformatorenstationen und anderen elektrischen Anlagen
ausserhalb der Bauzone einfacher ermöglichen will. Die dezentrale Energieversorgung
aus erneuerbaren Quellen stelle neue Anforderungen an die Netze, weshalb neue
Transformatorenstationen und andere Anlagen nötig würden. Ausserhalb der Bauzone
gebe es bei den Plangenehmigungen solcher Anlagen oft grosse Verzögerungen. Der
Bundesrat solle Gesetzesänderungen vorlegen und die Realisierung von elektrischen
Anlagen ausserhalb der Bauzone einfacher, schneller und kostengünstig machen. In
seiner Stellungnahme vom Mai 2016 betonte der Bundesrat indes die Bedeutung der
Raumplanung und lehnte normative Eingriffe in den Ermessensspielraum der
Genehmigungsbehörde zum Zweck der Verfahrensbeschleunigung ab. 
Der Ständerat nahm die Motion im Juni 2016 trotzdem mit 37 zu einer Stimme an. Die
UREK-NR empfahl der grossen Kammer, die Motion abzulehnen. Eine Minderheit Vogler
(csp, OW) beantragte jedoch die Annahme der Motion. Obschon Bundesrätin Leuthard
mehrfach darauf hinwies, dass das Eidgenössische Starkstrominspektorat Esti und das
Bundesamt für Raumentwicklung ARE bereits dazu angehalten seien, Bagatellfälle
erleichtert zu behandeln, fand der Minderheitsantrag Vogler eine Mehrheit: Mit 122
gegen 57 Stimmen (keine Enthaltungen) nahm der Nationalrat die Motion im Dezember
2016 an. 31

MOTION
DATUM: 14.12.2016
NIKLAUS BIERI
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Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

2014 zeichnete sich eine Verschärfung der Konkurrenz in der Schweizer Luftfahrt ab:
Die Swiss sah sich gegenüber der expansiven, arabischen Fluggesellschaft Etihad
benachteiligt. Anfang Juni 2014 gelangte Swiss-Konzernleiter Harry Hohmeister an die
Öffentlichkeit und zeichnete ein düsteres Bild der Situation: Während es in der Schweiz
aufgrund der Gesetzgebung praktisch keinen Spielraum für Weiterentwicklung gebe,
hätten die stark wachsenden Airlines aus der Golf-Region, insbesondere Etihad, viele
Wettbewerbsvorteile. Hohmeister bezeichnete sowohl Investitionen als auch
Arbeitsplätze der Swiss als mittelfristig gefährdet. Nachdem die Airline Etihad 2013 mit
einer Kapitalerhöhung in die Regionalfluggesellschaft Darwin Airline eingestiegen war,
wurde diese unter dem Namen Etihad Regional immer mehr zu einem Zubringer für die
Muttergesellschaft ausgebaut. Die Swiss kritisierte, dass dieses Vorgehen die
Konzession verletze. In der Fragestunde des Nationalrates richtete sich Karl Vogler (csp,
OW) an Bundesrätin Leuthard und fragte nach der Situation des Schweizer
Luftverkehrssystems angesichts der massiven Wettbewerbsverzerrungen durch die
Airlines aus der Golf-Region. Leuthard erklärte, es würde eine möglichst optimale
Anzahl Direktflüge in weltweite Zentren angestrebt, die Kriterien von Besitz und
Kontrolle für Schweizer Fluggesellschaften würden überprüft und allfällige
Zusatzmassnahmen würden in der in Überarbeitung befindlichen Neuen Luftfahrtpolitik
evaluiert. 
Im Juni 2014 verstiess die Etihad Regional laut Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco)
gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, indem die Airline günstige Flüge
bewarb, die zu jenen Preisen jedoch nicht buchbar waren. Das Seco kündete deshalb
an, das Geschäftsverhalten der Airline zu prüfen und allenfalls Massnahmen zu
ergreifen; zu einer Busse kam es jedoch nicht. Im August kam das Bundesamt für
Zivilluftfahrt (Bazl) nach einer Untersuchung zum Schluss, dass die geplanten
Zusammenarbeitsmechanismen zwischen Etihad Regional und Etihad Airways so
beschaffen sind, dass Letztere Einfluss nehmen kann auf die Führung der Etihad
Regional - was für die in der Schweiz ansässige Etihad Regional nicht gesetzeskonform
ist. Das Bazl hat der Etihad Regional deshalb Anpassungen vorgeschrieben. Im Herbst
gaben sowohl die Swiss als auch die Etihad Regional ihre Ausbaupläne für den Flugplan
vom Sommer 2015 bekannt. Beide Airlines planten einen massiven Ausbau ihrer Europa-
Destinationen, teilweise in direkter Konkurrenz. Am Beispiel der Linie Zürich-Lugano,
welche die Swiss künftig viermal und Etihad Regional zweimal täglich fliegen wollen,
zeigt sich der Verdrängungskampf. 32

ANDERES
DATUM: 03.06.2014
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Karl Vogler (pcs, OW) propose l'ajout d'un quatrième alinéa à l'article 160 al.1 du Code
des obligations, précisant que, pour les majorations échelonnées du loyer, la forme
écrite est suffisante. En abrogeant l'obligation de recourir à une formule agréée par le
canton pour notifier chacune des majorations prévues par un contrat de bail fixant une
majoration échelonnée du loyer, la charge administrative peut être réduite sans que la
position juridique du locataire ne soit affaiblie. Sans opposition, la CAJ-CN décide de
donner suite à l'initiative parlementaire. Elle est donc transmise à la CAJ-CE pour
l'examen préalable. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.10.2017
DIANE PORCELLANA

Als Reaktion auf diverse bürgerliche Vorstösse, die gemäss dem Schweizerischen
Mieterinnen und Mieterverband (SMV) die Rechte der Mieterinnen und Mieter bei
Annahme massiv einschränken würden – namentlich die parlamentarischen Initiativen
Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 15.455, Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Fässler (cvp, AI; Pa.Iv. 17.492),
Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459, Pa.Iv. 17.491), Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515)
und Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) –, lancierte der Verband Anfangs 2018 eine Online-
Petition «Nein zu Wuchermieten». An einer Medienkonferenz wies der SMV auf die
verheerenden Folgen dieser Initiativen hin und verdeutlichte, dass der Verband bereit
sei, das Referendum zu ergreifen, sollten die Initiativen angenommen werden. Innert
sechs Wochen unterschrieben beinahe 20'000 Personen das Anliegen, das Mitte März
als offener Brief der RK-SR überreicht wurde. Die ständerätliche Rechtskommission
zeigte sich davon nicht abschliessend beeindruckt und gab im selben Jahr den
parlamentarischen Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Feller (Pa.Iv. 16.459) und

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 15.03.2018
MARLÈNE GERBER
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Vogler (Pa.Iv. 16.458) Folge. Sie wich jedoch bei den Anliegen Feller (Pa.Iv. 17.491) und
Nantermod (Pa.Iv. 17.514, 17.515) vom positiven Entscheid ihrer Schwesterkommission
ab, beschloss keine Folge zu geben und lancierte im Gegenzug eine ausgewogenere
Kommissionsmotion (Mo. 18.4104). 

Für die parlamentarische Initiative Egloff (Pa.Iv. 15.455), der bereits im Vorjahr Folge
gegeben worden war, bewilligte der Nationalrat im Frühjahr 2019 eine
Fristverlängerung, damit deren Umsetzung gegebenenfalls in Einklang mit der damals
noch hängigen Motion der RK-SR erfolgen könne. Nicht beraten wurde die
parlamentarische Initiative Fässler (Pa.Iv. 17.492), die ebenfalls eine Neuregelung zu den
missbräuchlichen Mietzinsen beabsichtigte. Sie war im Juli 2018 vom Urheber
zurückgezogen worden. 34

Ebenso wie der thematisch eng verwandten parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD;
Pa.Iv. 16.459) gab die RK-SR im August 2018 auch einer parlamentarischen Initiative
Vogler (csp, OW) ohne Gegenstimme Folge. Letztere sieht ebenfalls eine Erleichterung
im Bereich der Formularpflicht vor. Damit müsste der Vermieter in Zukunft zur
Information der Mietzinserhöhung, die auf einem Mietvertrag mit vereinbarten
Mietzinsstaffelungen beruht, kein vom Kanton beglaubigtes amtliches Formular mehr
verwenden. Der Initiant argumentiert, dass der Einsatz eines solchen Formulars bei der
Staffelmiete verwirrlich und irrational sei, da der Mieter gegen die einzelnen Staffeln
nur im Rahmen der Anfangsmietzins-Anfechtung Einwand erheben kann und danach
nicht mehr. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.08.2018
MARLÈNE GERBER

Neben der parlamentarischen Initiative Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) verlangte auch
die parlamentarische Initiative Feller (fdp, VD) Erleichterungen im Bereich der
Formularpflicht. Konkret verlangte sie, dass bei Mitteilungen einer Mietzinserhöhung
eine auf mechanischem Wege nachgebildete Unterschrift auf dem offiziellen Formular
zulässig und der eigenhändigen Unterschrift gleichzusetzen sei. Wie dem Anliegen
Vogler leistete die RK-SR im August 2018 auch diesem Geschäft ohne Gegenstimme
Folge. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.08.2018
MARLÈNE GERBER

In der Herbstsession 2020 verlängerte der Nationalrat die Behandlungsfrist von zwei
parlamentarischen Initiativen, die Erleichterungen im Bereich der Formularpflicht
verlangten. Während das Anliegen Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) die Formularpflicht bei
vertraglich vereinbarter Mietzinsstaffelung aufheben wollte, beabsichtigte das Anliegen
Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459), auf mechanischem Wege nachgebildete Unterschriften
auf Formularen zur Mitteilung einer Mietzinserhöhung für zulässig zu erklären. In einem
Ende Juni 2020 publizierten Bericht plädierte die RK-NR für eine Verlängerung der
Behandlungsfrist bis zur Herbstsession 2022. Grund dafür waren etliche hängige (Pa.Iv.
15.455; Pa.Iv. 16.451; Pa.Iv. 17.493) oder sich noch im Vorprüfungsverfahren befindende
parlamentarische Initiativen (Pa.Iv. 17.491; Pa.Iv. 17.514; Pa.Iv. 17.515), allesamt aus
bürgerlicher Feder stammend. Damit verknüpft war der Anspruch der Kommission, erst
ein Revisionsvorhaben voranzutreiben, wenn sie sich einen Gesamtüberblick über die
Situation hat verschaffen können, um danach zu entscheiden, ob die Anliegen
gebündelt oder separat umgesetzt werden sollen. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
MARLÈNE GERBER

Zusammen mit einer parlamentarischen Initiative Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458)
verlängerte der Nationalrat auf Anraten seiner RK-NR in der Herbstsession 2020 die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459) mit
der Forderung nach Zulassung von auf mechanischem Wege nachgebildeten
Unterschriften auf offiziellen Formularen zur Bekanntgabe von Mietzinserhöhungen um
zwei Jahre. In ihrem Bericht hatte die zuständige Kommission ausgeführt, dass sie
zuerst die Beratungen zu thematisch ähnlichen, sich im Vorprüfungsverfahren
befindenden parlamentarischen Initiativen abwarten wolle, um danach zu entscheiden,
ob die gesetzlichen Änderungen gebündelt oder separat in Angriff genommen werden
sollen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
MARLÈNE GERBER
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Die RK-NR liess im September 2021 in einer Medienmitteilung verlauten, dass sie die
parlamentarische Initiative Vogler (csp, OW) betreffend die Formularpflicht bei
gestaffelten Mietzinserhöhungen (Staffelmiete) zusammen mit drei anderen
parlamentarischen Initiativen (Pa.Iv. 15.455; Pa.Iv. 18.475; Pa.Iv. 16.459) in insgesamt drei
Erlassentwürfen umsetzen wolle. Konkret will die Kommission – ganz im Sinne der
Initiative –, dass neu für die Mitteilung von Mietzinserhöhungen nach vorheriger
Vereinbarung über eine gestaffelte Mietzinserhöhung die schriftliche Form genügt. Das
heisst, die Mitteilung muss zwar weiterhin schriftlich erfolgen, aber die
Formvorschriften würden gelockert, denn bisher war dafür bei jeder Erhöhung ein
amtliches Formular notwendig gewesen. Die neue Regelung führt zu einer Reduktion
des Verwaltungsaufwandes für die Vermieterschaft. Gleichzeitig hält die Kommission
fest, dass die Lockerung der Formvorschriften mit einem gewissen Risiko für die
Vermieterschaft verbunden sei, denn Formfehler könnten für die erklärende Partei
einschneidende Rechtsfolgen haben.
Die Kommission hat zu den drei Erlassentwürfen ein Vernehmlassungsverfahren
gestartet. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.09.2021
ELIA HEER

Raumplanung

Par 109 voix contre 59, le Conseil national a adopté le postulat déposé par Karl Vogler
(pcs, OW) pour une meilleure coordination de l'aménagement du territoire et de la
planification des transports. L'aménagement du territoire relevant prioritairement des
cantons et la planification des transports étant de la compétence de la Confédération,
une meilleure coordination à l'échelle nationale permettrait un développement plus
ciblé des infrastructures de transport ainsi qu'une diminution des coûts. Les conseillers
nationaux chargent ainsi le Conseil fédéral de leur soumettre un rapport fournissant
des solutions pour mieux coordonner ces deux domaines. Il signalera les domaines dans
lesquels il est nécessaire d'intervenir et présentera les exemples à suivre, tout en
faisant appel à des experts indépendants et à l'appui des cantons. Le Conseil fédéral
avait proposé l'acceptation du postulat. 40

POSTULAT
DATUM: 15.06.2016
DIANE PORCELLANA

Le Conseil national adopte le postulat de Karl Vogler (pcs, OW) concernant les données
géologiques relatives au sous-sol, comme le souhaitait le Conseil fédéral. Celui-ci
devra fournir un rapport sur les mesures existantes ou à aménager pour recueillir,
coordonner et réglementer de manière uniforme les informations géologiques utiles
pour l'aménagement du sous-sol. La révision de la loi sur l'aménagement du territoire
(LAT II) traite de la planification en sous-sol. Toutefois, le postulant remarque des
manquements au niveau des géodonnées disponibles, nécessaires à cette planification.
Peu de cantons disposent d'une réglementation actuelle de l'utilisation du sous-sol.
Seuls quelques-uns réglementent la saisie et l'utilisation de ces données, obligeant les
privés à fournir ces informations pour une utilisation à des fins de planification. 41

POSTULAT
DATUM: 17.03.2017
DIANE PORCELLANA

Ende November 2018 publizierte der Bundesrat einen unter Leitung des ARE erstellten
Bericht in Erfüllung eines Postulats Vogler (csp, OW), in dem er aufzeigte, wie die
Koordination der Raum- und Verkehrsplanung in Zukunft verbessert werden kann. Zur
Erstellung des Berichts wurden neben den zuständigen Bundesstellen auch Verkehrs-
und Raumplanungs-Verantwortliche in diversen Kantonen und aus der Agglomeration
Lausanne sowie die BPUK, der Städteverband, der Verband öffentlicher Verkehr (VöV),
der Raumplanungsverband EspaceSuisse und verschiedene Planungsbüros einbezogen.
Der Bericht schlussfolgert, dass die heutige Koordination zwischen der vom Bund
geprägten Verkehrsplanung und der in erster Linie den Kantonen obliegenden
Raumplanung zielführend ist und demnach keine neuen Instrumente geschaffen
werden müssen. Ebenso soll an der bestehenden Kompetenzordnung festgehalten
werden. Dennoch schlug der Bundesrat punktuelle Verbesserungen vor. Diese
beinhalten insbesondere die Stärkung des Sachplans Verkehr als Instrument der
Gesamtverkehrskoordination oder etwa auch die Intensivierung des
Erfahrungsaustausches von Verantwortlichen für Raumplanung und Verkehr auf allen
drei Staatsebenen, die stärkere Berücksichtigung von raumplanerischen und
ökologischen Auswirkungen bei der Planung raumwirksamer Verkehrsprojekte oder das
Festhalten von Qualitätskriterien für Siedlungsdichte und Siedlungsverträglichkeit in
den Richtplänen. Nicht zuletzt sollen auch Pilotprojekte und Forschungsprogramme im
Bereich der nachhaltigen Raumentwicklung und Mobilität stärker unterstützt werden. 42

BERICHT
DATUM: 30.11.2018
MARLÈNE GERBER
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Im Dezember 2018 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung des Postulats
Vogler (csp, OW). Das ARE und swisstopo legen darin die Herausforderungen für die
teils sehr vielfältige Nutzung des Untergrundes (z.B. für Rohre oder Kabel, Gewinnung
von Bodenschätzen, Speichern von Erdgas etc.) dar. Während zum Beispiel an der
Erdoberfläche periodisch nachgeführte Planungs- und Umweltdaten ausreichend
vorhanden sind, fehlen für die Vermessung des Untergrunds überhaupt erst allgemein
gültige Normen. Dazu kommen Aufwand, Kosten und Unsicherheiten, was wiederum das
Veröffentlichen einmal gewonnener Daten behindert. Aus Sicht des Bundesrates sollte
vor allem die Koordination zwischen den verschiedenen Staatsstufen und Ämtern
verbessert werden. Das Ausarbeiten gesetzlicher Grundlagen zum Untergrund würde
aber zwecks föderaler Aufgabenteilung vor allem bei den Kantonen anfallen. Auf Stufe
Bund könnte einzig eine Teilrevision des Geoinformationsgesetzes das Erheben und
Zusammenführen geologischer Daten explizit regeln; eine entsprechende Botschaft
stellte der Bundesrat denn auch in Aussicht. Am 18. Juni 2019 schrieb der Nationalrat
das Postulat ab. 43

BERICHT
DATUM: 07.12.2018
SEAN MÜLLER

Bodenrecht

Überwiesen wurde ein Postulat Fournier (cvp, VS) mit der Forderung, in den
betroffenen Regionen einen Bericht zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der
Zweitwohnungsinitiative zu verfassen. Darüber hinaus soll der Bundesrat in
Zusammenarbeit mit den Kantonen Massnahmen zur Unterstützung der betroffenen
Sektoren ausarbeiten. In seiner Antwort zeigte sich der Bundesrat offen für das
Anliegen, betonte aber, dass zum damaligen Zeitpunkt aufgrund Unklarheiten
betreffend Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen mögliche Folgewirkungen nur
in Form von Szenarien aufzuzeigen seien. Der Bundesrat sprach sich ebenfalls für einen
frühzeitige Einbindung der Kantone aus. Im Rahmen des Mehrjahresprogrammes
Regionalpolitik 2016-2023 sollen die Kantone zu den Ergebnissen der Wirkungsanalyse
konsultiert werden. Aufgrund dieser Ergebnisse sah sich der Bundesrat angehalten,
Massnahmen im Bereich Tourismus und Regionalpolitik in Betracht zu ziehen und
Vorschläge zu deren Umsetzung zu machen. Gleichzeitig betonte die Regierung ihre
subsidiäre Rolle im Prozess der Standortförderung. Der Ständerat nahm das Postulat
diskussionslos an. Ein ähnliches Anliegen verfolgt das Postulat Vogler (csp, OW), das in
der Herbstsession von der grossen Kammer diskussionslos an den Bundesrat
überwiesen wurde und ebenfalls die Erarbeitung eines Berichts mit möglichen
Szenarien und zu treffenden Massnahmen für die von der Annahme der
Zweitwohnungsinitiative besonders betroffenen Gebiete verlangt (Po. 12.3371). 44

POSTULAT
DATUM: 25.09.2012
MARLÈNE GERBER

In seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte beantragte
der Bundesrat dem Parlament, die Postulate Fournier (cvp, VS) und Vogler (csp, OW)
aufgrund der beiden im Vorjahr erstellten externen Studien zu den Auswirkungen der
Zweitwohnungsinitiative sowie aufgrund des Berichts über die strukturelle Situation
des Schweizer Tourismus und die künftige Tourismusstrategie des Bundesrates als
erledigt abzuschreiben. Ein Impulsprogramm 2016-2019 soll auch negative
Auswirkungen des durch die Zweitwohnungsinitiative akzenuierten Strukturwandels im
Tourismussektor abfangen. 45

BERICHT
DATUM: 15.09.2014
MARLÈNE GERBER

Im September 2019 reichte Nationalrat Karl Vogler (csp, OW) eine Motion ein, mit der er
den Bundesrat aufforderte, einen Aktionsplan zur «Digitalisierung des geologischen
Untergrunds» zu erarbeiten. Vogler war generell der Ansicht, dass in der Schweiz zu
wenig digitale Daten und Informationen über den Untergrund erfasst seien. Gemäss
Vogler bräuchten aber verschiedene Akteure diese Daten; beispielsweise bei
unterirdischen Infrastrukturprojekten (Bauten, Netze, Mobilität), der Gewinnung von
Georessourcen (Energie, Wasser, mineralische Rohstoffe) oder der Lagerung von
Abfällen (CO2-Speicherung und radioaktive Abfälle). Der Bundesrat empfahl die
Annahme der Motion. Der Nationalrat nahm sie in der Sommersession 2020
stillschweigend an. 46

MOTION
DATUM: 19.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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In der Frühjahressession 2021 befasste sich der Ständerat mit einer Motion Vogler (csp,
OW) zur Digitalisierung des Untergrunds. Die Motion, mittlerweile übernommen von
Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO), möchte die Regierung damit beauftragen, einen
Aktionsplan zur Digitalisierung des geologischen Untergrundes zu erstellen. Damit sollen
Investitionen für unterirdische Infrastrukturen (beispielsweise das Projekt Cargo sous
Terrain), die Gewinnung von Georessourcen sowie die Lagerung von Abfällen erleichtert
werden. 
Die UREK-SR hatte dem Ständerat eine Änderung des Motionstextes vorgeschlagen.
Kommissionssprecher Daniel Fässler (mitte, AI) erklärte, die Kommission sei dabei auf
einen 2018 veröffentlichten Bericht in Erfüllung eines Postulates Vogler – zum selben
Thema wie die Motion – eingegangen. Darin hatte der Bundesrat festgehalten, dass
einerseits die Regelung des Untergrundes und der diesbezüglichen geologischen Daten
grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich der Kantone, andererseits der überwiegende
Teil geologischer Daten in der Datenherrschaft von Privaten liegt. Um diesen
Feststellungen gerecht zu werden, hatte die Kommission den Motionstext ergänzt, um
klarzustellen, dass der Bund bei der Digitalisierung des Untergrunds eng mit den
Kantonen zusammenarbeiten und die Interessen der Eigentümer von geologischen
Informationen berücksichtigen soll. Bundesrätin Viola Amherd sprach sich im Namen
der Regierung für eine Annahme der Motion, inklusive der von der UREK-SR
vorgeschlagenen Änderungen, aus und der Ständerat hiess sie in dieser geänderten
Form stillschweigend gut. Als nächstes wird sich noch einmal der Nationalrat mit dem
Vorstoss befassen. 47

MOTION
DATUM: 16.03.2021
ELIA HEER

Nachdem sich der Nationalrat bereits im Juni 2020 mit einer Motion Vogler (csp, OW)
betreffend die Digitalisierung des Untergrunds beschäftigt und sie damals
gutgeheissen hatte, erschien diese in der Sondersession im Mai 2021 erneut auf seiner
Agenda, da der Ständerat die Motion nur mit einer Änderung des Motionstextes
angenommen hatte. Der Nationalrat nahm die Motion in der Fassung der kleinen
Kammer stillschweigend an. 48

MOTION
DATUM: 05.05.2021
ELIA HEER

Umweltschutz

Naturschutz

Ein im Berichtsjahr eingereichtes Postulat Vogler (csp, OW) verlangte vom Bundesrat die
Erarbeitung einer Strategie zur Eindämmung von invasiven gebietsfremden Arten.
Diese soll aufzeigen, mit welchen Massnahmen so verursachte Schäden an der
Biodiversität verhindert werden könnten und ob es dazu Anpassungen der bestehenden
Gesetzesgrundlagen bedarf. In seiner Antwort wies der Bundesrat auf bestehende
Bestrebungen des BAFU hin, die im Rahmen der im Vorjahr verabschiedeten Strategie
Biodiversität Schweiz gefassten Ziele in Zusammenarbeit mit den betroffenen
Bundesstellen und Kantonen zu konkretisieren. In diesem Zusammenhang sollen auch
Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung invasiver Arten mit Schadenspotential
auf ihre Effizienz und Wirksamkeit sowie bestehende rechtliche Grundlagen auf ihre
Aktualität hin geprüft werden. In diesem Sinne beantragte der Bundesrat die Annahme
des Postulats. Der Nationalrat stützte dieses Ersuchen in der Herbstsession. 49

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
MARLÈNE GERBER

En annexe du rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de Karl Vogler (pcs,
OW) figurait la Stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes. Le projet de
stratégie a été mis en audition de août à octobre 2015, 74 participants (cantons,
conférences intercantonales, organisations faîtières des communes et des villes,
commissions fédérales et autres) ont exprimé leur avis. L'objectif est d'identifier
précocement et réduire au minimum l’impact négatif de ces espèces sur la population,
sur les milieux naturels particulièrement sensibles ou dignes de protection, ainsi que
sur les infrastructures. La stratégie prévoit l'élaboration d'une classification des
organismes envahissants par ordre de priorité en fonction de leur potentielle nuisance,
et de leurs modes d'introduction et de propagation. Elle expose les mesures à prendre
pour empêcher leur propagation sur le territoire helvétique et pour les éliminer.
Concernant la mise en œuvre de la stratégie, les bases légales applicables à l'utilisation
et à la gestion des organismes exotiques envahissants devront être harmonisées afin de
supprimer les possibles conflits d'objectifs découlant de diverses politiques et pour
combler les lacunes présentes dans les législations spéciales. La Confédération sera
chargée de la préparation des bases stratégiques, de l'élaboration de dispositifs de
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contrôle de la mise en œuvre, de la coordination au niveau national et de la
coopération internationale. Les cantons exécuteront les mesures de prévention et de
lutte, et en contrôleront l'efficacité. L'avancement de la réalisation des mesures sera
contrôlé dès 2020. Le Conseil fédéral exposera les progrès accomplis et les effets
obtenus. La stratégie sera évaluée à intervalles réguliers. Dès qu’il aura été pris acte de
la réponse au postulat, le DETEC élaborera un dossier de consultation relatif aux
adaptations législatives requises pour la mise en œuvre de la stratégie. 
Le Conseil national a classé le postulat de Karl Vogler, sur recommandation du Conseil
fédéral, dans le cadre de l'examen de l'objet 17.006. En effet, le Conseil fédéral
considère avoir atteint l'objectif du postulat en présentant la Stratégie relative aux
espèces exotiques envahissantes. 50

Naturgefahren

In einem Postulat nahm Karl Vogler (csp, OW) Anstoss an der Uneinheitlichkeit der
Unwetterwarnsysteme. Während die öffentlichen Warnsysteme von Meteo Schweiz und
BAFU ein einheitliches Erscheinungsbild aufwiesen, würden sich die Warnmeldungen
der privaten Anbieter bezüglich Farbskala, Anzahl Gefahrenstufen und Kriterien zur
Herausgabe einer Warnung unterscheiden, was für Verwirrung sorge. Aus diesem Grund
beantragte der Postulant die Erarbeitung eines Berichts, der aufzeigen soll, wie die
öffentlichen und die privaten Warnsysteme vereinheitlicht werden können. Dem
stimmte der Bundesrat zu. Der Nationalrat tat es ihm gleich und überwies das Geschäft
in der Wintersession diskussionslos. 51

POSTULAT
DATUM: 12.12.2014
MARLÈNE GERBER

Gewässerschutz

Eine von der bürgerlichen Mehrheit der UREK-NR unterstützte Motion störte sich an
den Auswirkungen der revidierten Gewässerschutzverordnung auf die Landwirtschaft.
Die Anpassungen der Verordnung wie auch des entsprechenden
Gewässerschutzgesetzes waren in den Vorjahren als Antwort auf das Anliegen der
Volksinitiative „Lebendiges Wasser“ erfolgt, worauf die Initiative denn auch
zurückgezogen wurde. In ihrem Anliegen verlangten die Motionäre eine Lockerung der
Gewässerschutzbestimmungen zugunsten der Landwirtschaft. Der Bundesrat plädierte
auf Ablehnung des Anliegens. Er vertrat die Ansicht, dass bestehende Regelungen
bereits genügend Raum liessen und eine Lockerung betreffender Bestimmungen den in
der Beratung der Gewässerschutzgesetzrevision im Jahr 2009 erarbeiteten
Kompromiss unterlaufen würde. Dieselbe Ansicht vertrat die Regierung auch in ihren
Antworten auf die Motion Müller (cvp, LU) und das Postulat Vogler (csp, OW), die sich
ebenfalls an den neuen Bestimmungen zur revidierten Gewässerschutzgesetzgebung
stiessen. Im Nationalrat obsiegte das Anliegen der von einer Mehrheit der UREK-NR
gestützten Motion, indem sich eine bürgerliche Mehrheit mit 94 zu 89 Stimmen bei drei
Enthaltungen knapp gegen den Minderheitsantrag der Kommission und die
geschlossenen Fraktionen der GLP, der Grünen und der SP durchsetzte. Im
bürgerlichen Lager zeigte sich insbesondere die BDP gespalten und immerhin ein
Drittel der CVP/EVP-Fraktion unterstützte die Gegnerseite. Nach der
parlamentarischen Beratung im Nationalrat wurden Stimmen von Seiten der Fischerei-
und Umweltverbände laut, die dem Kommissionssprecher Daniel Fässler (cvp, AI)
vorwarfen, die knappe Abstimmung mittels Verwendung unwahrer Aussagen gewonnen
zu haben. Der Sprecher hatte während der Beratung verlauten lassen, die Bau-,
Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) unterstütze die Motion einhellig,
obwohl vom Gremium zum betreffenden Zeitpunkt keine Stellungnahme vorlag.
Daraufhin stimmte die BPUK über das Anliegen ab und sprach sich im September klar
gegen die Unterstützung der Motion aus. Gleichzeitig zeigte sie Verständnis für das
Anliegen, äusserte aber Bedenken, dass die Annahme des Geschäftes zu einer erneuten
Initiative von Seiten des Fischereiverbandes führen könnte. Der Ständerat beriet das
Anliegen im Berichtsjahr noch nicht. 52

MOTION
DATUM: 12.06.2012
MARLÈNE GERBER
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Die Brisanz der Anpassung der Gewässerschutzgesetzgebung (GSchG), in deren Folge
die Renaturierungsinitiative zurückgezogen wurde, zeigte sich in der relativ deutlichen
Annahme des Postulats Vogler (csp, OW) durch den Nationalrat. Der Obwaldner
Parlamentarier verwies als Beispiel auf die Situation im eigenen Kanton, wo 175 ha
landwirtschaftliche Nutzflächen von Gewässerräumen erfasst seien, was den
Kulturlandflächen von 15 Landwirtschaftsbetrieben entspreche. Konkret verlangte der
Postulant vom Bundesrat die Ausarbeitung eines Berichts, der aufzeigen soll, wie sich
die Ausscheidung von Gewässerräumen auf die Landwirtschaft und die Eigentümer von
eingezontem Bauland auswirke und ob mit einer differenzierten anstelle einer, wie im
revidierten GSchG vorgesehenen, fixen Ausscheidung und Nutzung der
Gewässerräume dem Gewässer- und Hochwasserschutz ebenfalls Rechnung getragen
werden könnte. Trotz ablehnender Haltung der Regierung – Bundesrätin Leuthard (cvp)
wies in der parlamentarischen Beratung einmal mehr auf bestehende Bestrebungen in
Zusammenarbeit mit der BPUK sowie auf eine bereits vorgesehene Evaluation hin – fand
das Anliegen im Nationalrat deutliche Zustimmung. Vergeblich gegen die Überweisung
des Postulats votierten eine geschlossene SP-Fraktion sowie ein Viertel der FDP-
Liberalen. Die Fraktion der Grünen enthielt sich grossmehrheitlich der Stimme. 53

POSTULAT
DATUM: 26.09.2013
MARLÈNE GERBER

Le Conseil fédéral a présenté son rapport, intitulé «Délimitation et utilisation moins
schématiques des espaces réservés aux eaux», en réponse au postulat de Karl Vogler
(pdc, OW). Depuis le contre-projet indirect à l'initiative populaire «Eaux vivantes», les
cantons sont astreints à délimiter un espace réservé aux eaux pour assurer la
protection contre les crues et la conservation de la biodiversité. Comme conséquence
à l'introduction de cette obligation, le budget des paiements directs a été augmenté de
20 millions de francs par année pour compenser le manque à gagner dans l'agriculture.
Le rapport rappelle que les cantons avaient connaissances des conséquences avant la
mise en place de l'obligation. Les dispositions relatives à l'espace réservé aux eaux ont
été peu à peu assouplies. Suite à la modification de l'ordonnance sur la protection des
eaux (OEaux), découlant de la motion de la CEATE-CE (15.3001), les cantons jouissent
d'une plus grande marge de manœuvre pour tenir compte des spécificités locales lors
de la délimitation et la réglementation de l'utilisation des espaces réservés aux eaux.
Les acteurs cantonaux et fédéraux concernés continuent de se concerter pour une
application harmonisée à l'échelle nationale, mais souple, des bases légales. La
législation actuelle concilie les impératifs de sécurité et de protection avec ceux de
l'agriculture. Les espaces réservés aux eaux permettent de réduire les risques de crues
et de restaurer la biodiversité. 54

BERICHT
DATUM: 01.06.2018
DIANE PORCELLANA

Bodenschutz

Die FDP-Liberale Fraktion forderte den Bundesrat im September 2020 mittels einer
Motion dazu auf, ein schweizweites Programm zur Erforschung des Untergrunds zu
erarbeiten, und verfolgte damit ein ähnliches Anliegen wie zuvor Nationalrat Karl Vogler
(csp, OW; Mo. 19.4059). Damit will die FDP-Liberale Fraktion die Datengewinnung über
den Untergrund vorantreiben, womit die Voraussetzungen geschaffen werden sollen,
um den Untergrund für die Ressourcengewinnung (bspw. Wärme), für die Speicherung
(bspw. CO2) und für die Infrastrukturverlagerung (vor allem Verkehr) nutzen zu können.
Diese Nutzung sei vor allem im Hinblick auf die Erreichung der Schweizer Klimaziele
wichtig, denn nur so könne das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050
erreicht werden. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. Der Nationalrat
stimmte ihr in der Wintersession 2020 stillschweigend zu. 55

MOTION
DATUM: 18.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befand in der Sommersession 2021 über einen Vorstoss der
FDP.Liberalen-Fraktion zur Erforschung des Untergrunds. Die vorberatende UREK-SR
hatte die Motion ganz knapp zur Ablehnung empfohlen. Für die Kommissionsmehrheit
erläuterte Daniel Fässler (mitte, AI), dass die Kommission zwar den potentiellen
wirtschaftlichen Nutzen des Untergrundes anerkenne; das nationale
Erkundungsprogramm, das hier gefordert werde, gehe aber zu weit und werde zu
gewaltigen Kosten führen. Die Kommissionsmehrheit befürworte vielmehr das
Vorgehen, das mit der Annahme der Motion Vogler (csp, OW; 19.4059) gewählt worden
war. Mit diesem Vorstoss werde sichergestellt, dass die bei den Kantonen und Privaten
bereits bestehenden Daten zusammengetragen und digitalisiert würden. Dies sei ein
notwendiger erster Schritt. Weitere Schritte müssten sorgfältig durchdacht werden, da
sich bei der Erforschung des Untergrunds heikle staatsrechtliche und
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eigentumsrechtliche Fragen zu den Kompetenzen der Kantone und den Rechten der
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer stellten. Dieser Argumentation
widersprach Minderheitensprecher Müller (fdp, LU) und stellte fest, dass die in der
Motion der FDP.Liberalen geforderte Untersuchung für verschiedene Bereiche sehr
nützlich sein werde, beispielsweise für die Geothermie oder die Speicherung von CO2.
Mit dem Aktionsplan in Erfüllung der Motion Vogler würden ohnehin bereits Mittel für
die Untersuchung des Untergrundes bereitgestellt, weshalb die Annahme der Motion
nicht automatisch zu exorbitanten Mehrkosten führen werde, so Müller. Es gelte auch
zu bedenken, dass über die nach der Erkundung anstehenden Schritte wiederum das
Parlament entscheiden werde und es dort immer noch «Nein» zu weiteren Ausgaben
sagen könne. Dieser Argumentation pflichtete Bundesrätin Sommaruga bei. Weiter
versicherte sie, dass der Bundesrat die anstehenden Fragen selbstverständlich in
Zusammenarbeit mit den Kantonen und bei Bedarf unter Einbezug der Kommissionen
angehen werde. Im Hinblick auf die Notwendigkeit, bis in einigen Jahren geologische
Speicherstätten für CO2 bereit zu haben, müsse die Schweiz mit diesen
Erkundungsarbeiten jedoch jetzt starten. Die kleine Kammer folgte diesem Votum der
Umweltministerin und nahm die Motion relativ deutlich mit 26 zu 14 Stimmen, bei einer
Enthaltung, an. 56

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Ende 2017 lancierte die Krankenkasse Helsana eine App mit dem Namen Helsana+, mit
der man für verschiedene sportliche, aber auch soziale Aktivitäten wie Joggen,
Fitnesstraining oder Vereinsmitgliedschaften Rabatte in der Zusatzversicherung bis
CHF 300 sowie in der Grundversicherung bis CHF 75 erhält. Ähnliche Bonusprogramme
für die Zusatzversicherungen gäbe es zwar schon länger, neu sei aber das
entsprechende Angebot für die Grundversicherung, berichteten die Medien. Dieser
Aspekt löste in der Presse breite Diskussionen aus. Mit dieser App eröffne die Helsana
die «Jagd nach besten Risiken» erneut, empörte sich etwa Lukas Bäumle vom
Seniorenrat. Die Belohnung von jungen, gesunden Personen diskriminiere die
körperlich beeinträchtigten oder betagten Personen und führe zu einer neuen Art der
Risikoselektion, pflichtete ihm Marianne Streiff-Feller (evp, BE) bei und auch Karl Vogler
(csp, OW) und Gesundheitsminister Berset kritisierten, dass die App dem
Solidaritätsgedanken der OKP wiederspreche und die Chancengleichheit verletze.
Geteilt wurde die Kritik auch von verschiedenen Organisationen aus Konsumenten- und
Patientenschutz und Pflege, Behindertenorganisationen sowie Gewerkschaften in
einem Positionspapier. Sie verwiesen zudem auf technisch nicht versierte oder auf ihre
Privatsphäre bedachte Personen, die ebenfalls diskriminiert würden. 
Doch nicht nur wegen möglicher Diskriminierung wurde die App kritisiert, sondern auch
wegen dem Datenschutz. Gesundheitsdaten gelten gemäss Datenschutzgesetz als
besonders schützenswerte Daten. Die Helsana erhalte nun dank der App viele
persönliche Informationen und Gesundheitsdaten, wie die Informationen aus
Fitnesstrackern, Fotos der Versicherten oder Angaben über Vereinsmitgliedschaften,
berichtete die Presse. Zudem sammle und verkaufe die App gemäss der Stiftung
Konsumentenschutz Unmengen von Daten im Hintergrund. Zwar erklärte die Helsana,
keine heiklen Daten zu speichern und die Informationen nicht weiterzugeben, jedoch
gewährten die AGB der Versicherung gemäss Konsumentenschutz sehr viel
weiterreichende Möglichkeiten – unter anderem eine stillschweigende Änderung der
Nutzungsart. 
Auf Kritik stiess die App auch in der Bevölkerung. So zeigte eine Befragung von 3'055
Personen durch die Forschungsstelle Sotomo, dass eine Mehrheit der Bevölkerung
verhaltensabhängige Krankenkassenprämien ablehnt. Entsprechend trafen sowohl eine
Prämiensenkung für Achtsame (56%) sowie eine Prämienerhöhung für Unachtsame
(60%) bei den Befragten insgesamt auf Ablehnung. Eine Umfrage der Stiftung für
Konsumentenschutz verdeutlichte zudem, dass das Bonusprogramm der Helsana auch
in der Branche selbst auf Kritik stiess. 6 von 15 grossen Krankenkassen gaben
ausdrücklich an, Rabattsysteme in der Grundversicherung abzulehnen. 

In der Folge reichten Karl Vogler (Ip. 18.3373), Marianne Streiff-Feller (Ip. 18.3282) und
Prisca Birrer-Heimo (sp, LU; Ip. 18.3354) Interpellationen zu diesem Thema im
Nationalrat ein. Darin fragten sie den Bundesrat, ob er auch der Meinung sei, dass
solche Bonusprogramme dem Solidaritätsgedanken zuwiderlaufen würden, ob solche
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Programme gemäss KVG zulässig seien und welche gesetzlichen Massnahmen nötig
seien, um solche Programme zu verhindern. Der Bundesrat verwies darauf, dass eine
Ungleichbehandlung von Versicherten, Prämienrabatte für gesundes Verhalten sowie
eine Zweckentfremdung der Prämiengelder in der Grundversicherung bereits jetzt
unzulässig seien, weshalb er keine gesetzlichen Massnahmen als nötig erachte. Die
Helsana verwende aber für ihr Rabattprogramm nur Gelder aus der Zusatzversicherung,
nicht aus der Grundversicherung. Hingegen kritisierte der Bundesrat denselben Punkt,
welcher im April 2018 bereits der Eidgenössische Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB), Adrian Lobsiger, angesprochen hatte. Diesem
missfiel insbesondere der Zugriff der Zusatzversicherung der Helsana auf Daten der
Grundversicherung, welchem die Versicherten für den Erhalt der Boni zustimmen
müssten. Dies verstosse gegen das Datenschutzgesetz, da die Datenverarbeitung in den
Sozialversicherungen einer gesetzlichen Grundlage unterliegen müssten, betonte er.
Die Helsana erachtete die freiwillige Zustimmung der Individuen hingegen als
«ausreichende rechtliche Grundlage»; zudem sei man damit nicht dem KVG
unterworfen, weil die Prämien aus freien Mitteln der Versicherung, nicht aus den
Geldern der OKP bezahlt würden. 
Nachdem die Helsana der Aufforderung Lobsigers, das Bonusprogramm auf die
Zusatzversicherung zu beschränken, nicht nachgekommen war, gelangte dieser vor das
Bundesverwaltungsgericht, das nun entscheiden musste, ob «die Vergütungen das
Prinzip des diskriminierungsfreien Zugangs zur Grundversicherung unterlaufe», wie es
der Tagesanzeiger formulierte. Nicht Sache des Gerichtsverfahrens waren hingegen die
Menge und die Verwendung der durch die App gesammelten Daten. Das
Bundesverwaltungsgericht stützte Lobsigers Einschätzung teilweise. Es entschied, dass
eine Einwilligung zur Weitergabe der Daten nur über die App nicht ausreiche und die
Helsana die unrechtmässig beschafften Daten löschen müsse. Diesen Aspekt habe die
Helsana aber bereits nach der Beschwerde des Datenschützers geändert, mittlerweile
erfolge die Einwilligung bereits nach den gesetzlichen Vorgaben, berichteten die
Medien. Offen liess das Gericht die Frage, ob das Bonusprogramm einer versteckten
Prämienverbilligung gleichkomme und damit gegen das KVG verstosse. 57

Soziale Gruppen

Familienpolitik

En janvier 2015, le député Karl Vogler (pcs, OW) se faisait porte-parole de la CAJ-CN
pour déposer un postulat concernant la garde alternée en cas de divorce. Selon le
conseiller national, la garde alternée doit être encouragée. C'est pour cette raison que
les problèmes juridiques qu'elle peut poser doivent être étudiés soigneusement par le
Conseil fédéral et faire l'objet d'un rapport présentant également des solutions. Les
révisions précédentes du code civil n'ont selon la commission réglé que de manière
partielle les soucis causés par la garde alternée. Le Conseil fédéral a reconnu le besoin
d'une analyse de la mise en œuvre de ces nouvelles réglementations et a appelé à
accepter le postulat. Le Conseil national l'a alors adoubé à l'unanimité lors de la session
de printemps de la même année. 58

POSTULAT
DATUM: 23.01.2015
SOPHIE GUIGNARD

L'aide au recouvrement des créances d'entretien est une compétence actuellement en
mains communales et cantonales. Or, dans des situations où le débiteur ou la débitrice
se trouve à l'étranger, une aide de la Confédération est possible. En raison de la
complexité des cas internationaux, plusieurs cantons ont demandé à ce qu'ils soient
dès le début confiés à la Confédération. La ratification de la Convention de la Haye par
la Suisse donnerait à la Confédération un outil supplémentaire pour régler ces cas. Le
postulat Vogler: «Protéger les familles et décharger les collectivités publiques»
demande un examen de l'opportunité de ratifier la Convention de la Haye sur les
obligations alimentaires. Il a été accepté sans débat par le Conseil national en juin
2019. 59
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Die Ratifikation des modernen Haager Unterhaltsübereinkommens (HUÜ) aus dem
Jahr 2007 könnte die Durchsetzung der Alimentenforderungen gegenüber im Ausland
lebenden Unterhaltspflichtigen massgeblich erleichtern, zeigte sich der Bundesrat in
seinem Bericht in Erfüllung eines Postulats Vogler (csp, OW) überzeugt. Der Vorstoss
hatte die Regierung dazu aufgefordert, die Ratifikation des HUÜ zu prüfen. Eine
Ratifikation des Übereinkommens erfordere jedoch vorgängig die Klärung
behördenorganisatorischer Fragen. Bis anhin liegt die Sachbearbeitung des
internationalen Alimenteninkassos in der Kompetenz der Kantone, wobei die dafür
notwendigen Organisationsstrukturen in den Kantonen stark variieren. Gerade in
dezentral organisierten Kantonen fehle in den Gemeinden aufgrund der Seltenheit
solcher Fälle das notwendige Fachwissen zu deren Bearbeitung, aber auch zentral
organisierte Kantone wünschten sich für diese Aufgabe mehr Unterstützung durch den
Bund, so der Bundesrat in seinem Bericht. Um die Bearbeitung internationaler
Alimenteninkassogesuche künftig zu regeln, kann sich der Bundesrat neben dem Status
quo verschiedene Modelle vorstellen, namentlich die Übertragung dieser Aufgabe an
eine private Stelle, eine Konkordatslösung, die Etablierung von kantonalen
Zentralbehörden oder die Schaffung einer Bundeszentralbehörde. Da die Ratifikation
des HUÜ «Föderalismusfragen» tangiere, sah der Bundesrat den Spielball nach Vorlegen
seines Berichts jedoch beim Parlament: Dieses müsse nun entscheiden, welches
Behördenmodell zum Tragen kommen soll, damit das HUÜ ratifiziert und danach
umgesetzt werden könne. In der Sommersession 2022 schrieb der Nationalrat das
Postulat Vogler aufgrund des Erscheinens des Postulatsberichts als erfüllt ab. 60

BERICHT
DATUM: 18.06.2021
MARLÈNE GERBER

Menschen mit Behinderungen

Karl Vogler (csp, OW) störte sich am administrativen Aufwand für Beiständinnen und
Beistände, der seit Inkrafttreten des Erwachsenenschutzrechts im Januar 2013
aufgrund Wegfallen des Konzepts der erstreckten elterlichen Sorge stark zugenommen
habe. Seither werden Eltern erwachsener behinderter Kinder oder ihnen nahestehende
Personen als Beistand oder Beiständin eingesetzt, was einerseits mit der Pflicht der
regelmässigen Rechnungsablage sowie andererseits mit derjenigen der
Berichterstattung an die Erwachsenenschutzbehörde einhergehe. Aus diesem Grund
verlangte der Obwalder Nationalrat einen Paradigmenwechsel bei Artikel 420 ZGB. Mit
einer parlamentarischen Initiative forderte er, dass Beiständinnen und Beistände
diesen Verpflichtungen lediglich noch ausnahmsweise nachkommen müssen (Pa.Iv.
16.428). Gleichzeitig wollte er mit einer zweiten Initiative bewirken, dass auch weitere
der verbeiständeten Person nahestehende Personen unter Artikel ZGB 420 gefasst
werden könnten (Pa.Iv. 16.429). Dies im Unterschied zum aktuell geltenden Artikel, der
eine abschliessende Liste von angehörigen Personen benennt, und somit nur diese von
den genannten Pflichten befreit werden könnten. Sowohl die RK-NR als auch die RK-SR
gaben den Initiativen in den Jahren 2017 und 2018 oppositionslos Folge. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2018
MARLÈNE GERBER

Auf Antrag ihrer zuständigen Kommission verlängerte der Nationalrat in den Jahren
2019 und 2021 oppositionslos die Behandlungsfrist für zwei parlamentarische Initiativen
aus der Feder von Karl Vogler (csp, OW), die einen Paradigmenwechsel bei Artikel 420
ZGB verlangten. Die RK-NR hatte die Fristverlängerung damit begründet, dass zum
gegebenen Zeitpunkt eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet werde, die auch die Stellung
von verbeiständeten Personen nahestehender Personen regeln werde. Die Kommission
wolle diese Gesetzesvorlage abwarten, bevor sie sich einem eigenen Erlassentwurf in
Erfüllung der beiden parlamentarischen Initiativen widme. 62
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Auch im Jahr 2017 riss die Kritik an der Admeira nicht ab. Im April 2017 begann die
Swisscom, anonymisierte Werbedaten für zielgruppenbasierte Werbung an die Admeira
weiterzuleiten. Zuvor hatte sie ihre Festnetzkunden auf eine aktualisierte
Datenschutzerklärung hingewiesen, die unter anderem beinhaltete, dass die Kunden bei
der Datenweitergabe Widerspruch einlegen können. Das Ausbleiben einer expliziten
Reaktion durch den Kunden verstand die Swisscom dabei als implizite Zustimmung zu
den aktualisierten Bestimmungen (Opt-Out). Dieses Vorgehen stiess jedoch im
Parlament auf Widerstand: Im Mai 2017 reichten Manfred Bühler (svp, BE, Ip. 17.3185),
Fabio Regazzi (cvp, TI, Ip. 17.3190) und Kathy Riklin (cvp, ZH, A. 17.1013) Interpellationen
und Anfragen ein, mit denen sie vom Bundesrat Erklärungen zum Vorgehen der
Swisscom forderten. Darin kritisierten sie insbesondere, dass bei einer
stillschweigenden Annahme der Datenschutzerklärung die Gefahr bestehe, dass
Personen unbewusst zustimmten, zum Beispiel weil sie das Kleingedruckte nicht
gelesen hätten. Der Bundesrat lehnte aber eine Deutungshoheit über die Zulässigkeit
dieses Opt-Out-Prinzips ab und verwies auf die Zuständigkeit der Zivilgerichte sowie
auf die unternehmerische Autonomie der Swisscom. 

Sorgen machten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier insbesondere auch
wegen der starken Marktposition der SRG, die sich durch ihre Beteiligung an der
Admeira noch zu verstärken drohe. Die KVF-SR forderte vom Bundesrat in einer Motion
(Mo. 17.3355), sicherzustellen, dass die Kooperationen der SRG der Angebots- und
Meinungsvielfalt zugute kämen und interessierte Partner diskriminierungslos in die
Reihen der Aktionäre aufgenommen würden. Die KVF-SR hatte die Motion
ausgearbeitet, nachdem der Nationalrat im Juni 2017 eine parlamentarische Initiative
von Gregor Rutz (svp, ZH, Pa.Iv. 15.495) angenommen hatte, welche eine Beschränkung
der nichtkonzessionierten Tätigkeiten der SRG auf volkswirtschaftlich zwingende und
nicht bereits durch private Anbieter abgedeckte Bereiche forderte. Ähnliche Anliegen
hatten 2016 bereits Hugues Hiltpold (fdp, GE, pa.Iv. 16.422) und Beat Vonlanthen (cvp,
FR, pa. IV. 16.410) mittels parlamentarischer Initiativen vertreten. Auch Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) forderte in einer Interpellation (Ip. 17.3807) Auskunft
darüber, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, die SRG zu einem
diskriminierungsfreien Zugang für die privaten Medien zu verpflichten. In ihrer
Interpellation fragte sie auch nach den durch ihre Teilnahme an der Admeira
entstehenden finanziellen Risiken für die SRG – ein Thema, das auch eine Anfrage von
Daniela Schneeberger (fdp, BL) aufnahm (A. 17.5300). 

Die Verlage teilten die Sorgen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier bezüglich
der Stellung der SRG aufgrund von Admeira. Im September 2017 forderten Pietro Supino
und Peter Wanner als Verleger der Tamedia, respektive der AZ-Medien, eine
Aufspaltung der Admeira in zwei separate Gesellschaften: in ein Unternehmen für
Datenmanagement und eines für den Verkauf von Werbung. Die Vermischung der
beiden Bereiche sei „keine saubere Lösung“, weil ein Grossteil der Daten – gemäss
Wanner „das Gold von heute“ – von der staatlich kontrollierten Swisscom stamme. Nötig
sei stattdessen eine offene, diskriminierungsfreie Branchenlösung, erklärte Tamedia-
Sprecher Christoph Zimmer. Eine für alle vollständig offene Datenplattform sei aus
Datenschutzgründen nicht möglich, konterte Admeira-Sprecherin Romi Hofer. Da alle
Verlage ihre Inserate über Admeira verkaufen und Aktionäre werden könnten, verfügten
Swisscom, Ringier und die SRG auch nicht über einen ungerechtfertigten
Wettbewerbsvorteil.

Ende August 2017 gab Admeira bekannt, dass sie ein Tochterunternehmen mit dem
Namen Adtelier gegründet habe. Dieses soll Sonderwerbeformen wie Native Advertising,
Storytelling und Content Marketing, also ähnliche Werbeformen wie Publireportagen,
die wie redaktionelle Produkte aussehen, produzieren. Diesbezüglich wollte Karl Vogler
(csp, OW, Ip. 17.3899) mittels einer Interpellation vom Bundesrat wissen, ob die Nutzung
solcher Sonderwerbeformen wirklich noch dem Service Public-Auftrag der SRG
entspreche. Dieser erwiderte, dass die Beteiligung an Admeira ausserhalb des Service
Public-Auftrags liege, die SRG keine Gebührengelder dafür nutze und dies
entsprechend ein unternehmerischer Entscheid der SRG sei. 

Ende Oktober 2017 schickte das UVEK schliesslich einen Revisionsentwurf der Radio-
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und Fernsehverordnung (RTVV) in die Vernehmlassung, gemäss dem der SRG und den
privaten Anbietern mit Konzession zielgruppenspezifische Werbung in ihren
konzessionierten Programmen unter Auflagen erlaubt sein soll. Dies stiess beim
Verlegerverband auf Unverständnis. Durch diese Stärkung der Admeira werde das Gebot
auf Rücksichtnahme auf die privaten Medien ausgehöhlt, erklärte der Geschäftsführer
des Verbands Schweizer Medien, Andreas Häuptli. 63

Neue Medien

Nachdem die Kundgebung „Tanz dich frei“ im Mai des Berichtsjahres um die 50
Verletzte gefordert und Kosten von mehr als CHF 2 Mio. verursacht hatte, wandte sich
die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mit einem Schreiben an Facebook und bat um
die Herausgabe von Facebook-Nutzerdaten der Organisatoren, die über die Social
Media Plattform zur Kundgebung aufgerufen hatten. Das Unternehmen verweigerte die
Herausgabe der Daten und liess verlauten, dass diese Informationen entweder über ein
internationales Rechtshilfegesuch erlangt werden müssten oder die Schweiz den
Nachweis zu erbringen habe, dass die eidgenössische Strafprozessordnung die
Herausgabe solcher Daten vorsehe. Laut eigenen Angaben erhielt Facebook in der
ersten Hälfte des Berichtsjahres aus der Schweiz insgesamt 32 Anfragen zu
Registrierungen, wobei nur in vier Fällen die gewünschte Auskunft erteilt wurde, was
klar unter dem internationalen Schnitt liegt. In Beantwortung einer Interpellation Vogler
(csp, OW) (Ip. 13.3986) führte der Bundesrat die tiefe Erfolgsquote in erster Linie auf
mangelnde Schulung der eidgenössischen und kantonalen Strafverfolgungsbehörden im
Hinblick auf formale Anforderungen und Kenntnisse der Strafbarkeit nach
amerikanischem Recht zurück. 64
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Parteien

Konservative und Rechte Parteien

Die CSP Obwalden gehört nicht zur CSP, sondern politisierte bis 2002 unter dem Dach
der CVP Schweiz. Aufgrund von internen Streitigkeiten verselbständigte sich die CSP-
OW und war zwischen 2005 und 2009 assoziiertes Mitglied der CSP Schweiz. Seit 2010
ist die CSP-OW aber wieder eine eigenständige, nur auf kantonaler Ebene agierende
Partei. Allerdings wurde 2011 mit Karl Vogler ein CSP-OW-Mitglied in den Nationalrat
gewählt, das sich für den Anschluss an die CVP-Fraktion entschied. 65
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